
Dieter Sterzel 
Grundrechtsschutz im Sozialhilferecht 

,Di~ Formulierung des Soz\Olst:uugcdankco, In An.lO und .8 
GG hlt .. . die Funktion • . " .. I, Gegcn&ew,chlSl~ktor 7U verhin
dern, d.ß der Grund""hlSteil ~" 5l~rTe G.ranll. der be .. ehcn
den G~scllschalts- und Wiruch:UlSordnung mißverstanden 
wIrd .• 

Wollgang AbendrOlh 

I. Neue Armut und Tendenun der Ausgrenzung aus dem SoziAlhilJerecht 

Die seit nun mehr zehn J abren währende Besch äfti gungskrise, die sich bei annähernd 
reOiI 3.6 Millionen Arbeitslosen I eingependelt hat, ohne daß trotz eines begrenzren 
wirrschafrlichen Aufschwungs eine grundlegende Änderung auf dem Arbeitsmarkt 
erkennbar ist" har infolge der parallel einsetzenden und kontinuierlich vorangetrie
benen Kürzungspolitik von Sozialleistungen zu einer drastischen Verschärfung der 
sozialstaatlichen Versorgung von Armen geführt). Allein das durch die KürLungen 

in allen Sozialleistungsbereichen im Rahmen der Konsolidierungs- und Haushalts
suukrurgesetze 1981 und der Haushaltsbegleitgesetze 198) und '984 bewirkte 
Nenoumverreilungs- und Kürzungsvolumen für die Jahre 1981 bis 1985 wird auf 
DM 2)0 Milliarden geschätzt". Die forrwährende Finanzkrise der Sozialversiche

rung, die eine Folge der durch die Massenarbeirslosigkeit bedingten Beirragsausfälle 
ist!. haI zu einer Senkung des Leistungsniveaus der Arbeirslosenversicherung, 
Verkürzung der Leistungsdauer und Einengung der Anspruchsvoraussetzungen 
geführt6

. Dies hat in zweierlei Hinsicht eine vermehrte fnanspruchnabme von 

! D,e von der Bundesan,,, . .!t rur Arbeit .ngegebenen Z.hlen (Febnur 1986 ca. 2.6 MiUionen) erfasstn nur 
die ol/izl.U den Arb."siimlem gemeldccen Arbeltslo5en und Arhetuuchendcn. Hin:mzurc"hnen >St 
eme still~ Re'erve von I.J Millio non Arbe,uloj en. 

1 Die Ende Dezember '98S ,·.röl/entlieh." J~hr<'S"hlußprognose üb.r Wach5!umsperspekttven Im J~hrc 
1986 des Munchen .. lfo-In,u\uu hält •• u,&<htnd "on e'nem prosnO,tlZ.lenen , ... Ien Wimch.f<sw.chs
turn von reichlich J %, einen Rückgong der 2lhl der J/l1 Jmresdurchschnnt 198$ gemeldeten Arbelt.tlo
SCn vOn '. ) Millionen (9,4 % ) ~ul ledigijch 2.' 5 Millionen (8.7%) lür w;ilir<chemlich . vgl. Süddcu .. ch,· 
ZCllung " . • C . 11. 1985 . 
Kurzungen betnfen bel Ausbruch der Km. vor illem den BereIch der Arbellsfordcrung n.ch dem 
AFG und die Ausbildung;sförderung nJch SoldG; dN .Saßlerung. des Soz,alt:t.lS diente 7.U BegIOn der 
Kr". t974/75 das H.u,hallSstruklurgesetz vom Dezcmber t975 . Zu dcn se" ' 974 b<w"ktcn Änderun
gen InsgeSlmt vgl. K.j. Bieblek. LeJSlungs>b~u und SrruklUrwandel,m Som.lrt<:hr. KJ '984, S. <pl/; 
ders .• Du SOZ.lallCISlungssy"em In der Kme, 2SR ,,85. S. 577 If., 6.j I ff.. 705/1. 

4 Vgl. Adamy. Sldfen. ZW15chenbil.1OZ \'On 5<lZJ:z.Idcmontag< und Umverteilungspolitik seit 1,3., 
M.nusknp. Januar t984 . Ut. n. ßieh ... !<, •.•. O . Hinl!ukommcn die h .. mlicben E;n<p"rungen durch 
phrebnge Nichtanpassung der bedar/,bezogenen $oz"neluung<., on die ge<Uegenen Lebensh.lrungs-

. kosten und durch MWlpulal1011 der lelStungsberechnguog, vgl. Bieback. l. a. 0 .. S .• 6 •• so daß die 
5.oz1~lhi!feempl>ngtr heute ärrne. smd .1. Mine der 7eer Jlhre. Dte überWlige Anpassung der 
S07.Lalhille":gekit2c zum I. 7. 1985 h~t 7.w>r Zu ,'IOCf Vcrbcsst"TUng gefiJhn. den Warcnkorb ober 
,mmer noch nlch. annähernd bdn«iigend gdülll. Die Wohl/lhruwrbände und die Gewerkschaften 
lordern etnen neuen Worenkorb. der um )0% uber dem),,"lben von '970 li~gt. um clOCn ""gem .. ,enen 
AusgleIch des K.ulk~frvtrluSlel zu bewlrl<en. 
',) Millionen Ar~ltslose fuhrt" zu BCltragsausf~lIen in Hoh. von "~ Milharden DM In der 
Kr~nkenv.",cherung und R.4 Milliarden DM tn der RcntenverSlcherung jährlich; pro 100000 Arbeits
lose beu'gt der Aufw.nd w zusätzlichen Kosttn für die Bundes1l\st~lt für Arbe" i:;hrlich C>. !.> 
Milliarden DM bel gleichemgen Mindcrctnoahmcn VOn 0.'9 Milliarden DM; vgl. Bicb.ck ••. •. 0 ., 
S 117. 

6 Vgl . W. H=eseh, Sozl.>.lhjlfe und LohnpoUtil< w der K..r"c . Vorgänge H.7), 1,8S. S. 97 11. . 10' ; ebenso 
B.lsen u. a .. D,. neu< Armut: Ausgrenzung voo Arbciulosen aus der Arbe"s)osenuntcrsttit~ung, Koln 

'984. 
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/J8 Sozialhilfe bewirkt. Zum einen sind immer mehr Arbeitslose darauf angewiesen, 
zusätzlich zu den Leistungen des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) Sozialhilfe in 

Anspruch zu nehmen7• Zum anderen sind inzwischen 1,8 Millionen Dauerarbeits

lose gänzlich von der Arbeitslosenversicherung abgekoppelt8 und benötigten des

halb vielfach Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß §§ 11 H. BSHG9. 

Die Sozialverwaltung, die bei heute mehr als 1,8 Millionen Sozialhilfeempfängern 'O 

ihren Etat erheblich ausweiten mußte", verschärfte als Folge dieser Enrwicklung die 

Bedingungen der Leisrungsgewährung erheblich. Formalrechclich legitimiert sie 

diese Vorgehensweise mit einer extensiven Auslegung des in § 9 S. I SGB AT und 

§ 2 Abs. I BSHG normierten Nachrang- bzw. SubsidiariLätsprinzips. Diesem 

Grundsatz zufolge erhält Hilfe nur derjenige, der sich nicht selbst helfen kann oder 
die erforderliche Hilfe nicht von anderen, z. B. auf Grund von Unterhalrsverpflich

tungen, oder von anderen Trägern der Sozialhilfe erhalten kann. Die geforderte 

Selbsthilfe erstrecke sich auf den Einsatz der eigenen Arbeitskraft (§§ J I Abs. I S. I, 

18 H., 25, BSHG) und des eigenen Einkommens und Vermögens (§ JI Abs. I S. I, 28 
BSHG). Die Bereitschaft zu arbeiten beinhaltet die Verpllichcung des arbeirslosen 

Sozialhilfeempfängers, sich um Arbeir zu bemühen (§ 18 Abs. 2 BSHG) und zumue

bare Arbeie nach Maßgabe der in § l8 Abs. 3 BSHG näher umschriebenen Voraus

setzungen zu übernehmen. Zuslitzlich sollen die Sozialbehörden, wie es in § 19 
Abs. I BSHG heiße, für Hilfesuchende, die keine Arbeit finden können, nach 

Möglichkeit Arbeitsgelegenheiten schaffen, was gemäß § 19 Abs.2 BSHG auch 

durch die Schaffung von Gelegenbeiten "zu gemeinnütziger und zusätzlicher Ar

beir" möglich ise, die entweder mie dem üblichen Arbeitsentgelt zu entlohnen isr 

oder aber auch durch Lebensunterhalt zuzüglich einer angemessenen Enrschädigung 

für Mehraufwendungen enrgolren werden kann. Scblleßlich soll, falls es im Einzel

fall geboten ist, einen arbeitsentwöhnten Hilfesuchenden an Arbeir zu gewöhnen 

oder die Bereitschaft eines Hilfesuchenden zur Arbeit zu prüfen, ihm hierfür eine 

geeignete Tätigkeie angeboten werden (§ 10 Abs. I BSHG). Es gehört zur Praxis der 
Kommunen, diese als »Hilfe zur Arbeit~ sozial karitativ schIeche verhüllte Fonn des 

Arbeitszwanges, die eher Bezüge zur obrigkeitsstaarlichen AnnenpoLizei als zur 

sozial- und rechesstaatlich gesicherten Anspruchsberechtigung auf Sicherung des 

7 Hanescn, •. a.O., S. 10~, nennt rur 198~ unler BC'lugn:tbme ,ufDe,mger, Sozl,jhilfecmplängC1' "8>,,n 
Wiruch:oft Wld Statistik, Hel, 5, "8,,, S. 445, 100000 derarugc Filk. N3ch B."chten des De. 
Süd'el3ges 1St die Zahl der arbelt.slo<cn Soualh;Uttmpfängcr '984 Ul zwirnehen Milglie<l<städtcn um 
14% gemegen, so daß ihr Anteil an allen Soz'.!hilieempfängem nunmehr ca. 29'Yo bc.räg" vgl. Bieb.ck 
ZSR 198\. S, 577, 

S Diese vom soznlpolitlschcn Sprecher dC'!' SPD-Landlags[rakuon Niede".ch,em, Fnlz Riege, am 
7.1. '98, Jn "ner Pressekonferenz gcnmnlC Zahl dürfte ;nzwlsch(;n wcll.r gestiegen sein, vgl. Nord· 
west-Zeitung v. 8. ,. '985. 

9 Di. Dunkelz;ffer derjenigen Arbemlo~n, die d ... ol ve-rz.,chlen, Soztalhilfe In Anspruch zu nehmen, 
"''''/ auf 100% gesch,m, vgl. H. Hurm.nn, Soz,alhilfcbedurf"g,kell und Dunkelziffer der Armul, 
Bonn 198 I. D .. Üb~r hinaus Wird Armul vl~ll.ch durch den I.mili.lcn VC'1'sorgungsverbund verrOIeden, 
vgl. H~n.,..ch, "- a. 0., S. IO}. 
Zum gesam."" Spektrum sozlalpoliLlscher Strateg,en und Hilfiostgkcllcn on Umgang m" der .Neuen 
A nnm. liefert di, VOn SL Leib[ried, F. Tennsted" he"'l.Sgcgebenc Auf,atz<Mnmlung .Politik der 
Armut und Die Spalmng des Soz,aJ" •• ll'" '98S, rf.lchhaJugcs Ma.eml 

'0 Vgl. Bicb.ck, ZSR 198j, S. S77, geStutzt .uf ZaJ,lrn des Deutschen St~d.eugs v, 1).5.1981. Damn LU 
frci~ch die Gesam,-"ahl der Armen In der Bundesrepublik auch ruch, ann.hemd .naßt. In der Studio 
des damaligen rh.-pf. Soz,>.lmUllSlers Heiner Geißler, ,Die Neue SOZIal. Frage-, '976, WIrd die 
Dunkel~iffer derlemgen Personen, deren Einkommen unler den Bedilrfl5silzen der S01::I".lhllfe liegen. 
auf $leben Mal '0 groß WIe die :Whl der Empf:;ngcr laufender Hilfe zum Lebensunterhalt g~sch'tzt. -
Zum Problem der Armul IM den westeuropiiischen lndusmenalLonen vgl. E. v, Hippe!. Der Schutz drs 
Schwächeren, '982, S. 11 J 11. 

I' Der Deuuch~ St:;id,eug geh. für d.>.s Jahr 1984 von Gesamuulwendungen iur Sozialhilfe In Hohc von 
'9 Milliard~n DM .. os. vgl. G. Muhr, Dokumtnuuon FR v, 18.9. '98\, Wurden .Ile So~iaJhilfcbercch· 
lIglen ihre Anspruche Lals~chlich geltend machen, wurde nach Aufflssung de, Dcu15chcn Sl1dwagC$ 
den G.memden der linanZJdle Zuslrnmenbruch drohen, vgl. Die Welt v. 27< 2.1982, S.4. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-2-117
Generiert durch IP '3.137.182.172', am 09.10.2024, 05:18:21.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-2-117


Existenzminimums aufweist, mit einem Stundenlohn von 1,- bis 3,- DM zu 
vergüten, ohne daß Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden oder ein Arbeits
verhälrnis begründet wird. Die an den arbeitslosen Hilfsbedürftigen adressierte 
Erwartung, in irgendeiner Form durch eigene Arbeit für die eigene Reproduktion 
zu sorgen, wird in § 25 Abs. I B5HG mit der Sankcionsfolge gekoppelt, daß 
derjenige den Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt verliert, der sich weigert, in 
der von der Sozialverwaltung erwarteten Weise zumutbare Arbeit zu übernehmen. 
Es liegt dann im Ennessen der Sozialbehörde, ob sie mit Hilfe dieses Disziplinarin
struments die Unterstützung his auf das zum Lebensunterhalt Unerläßliche ein
schränken will (§ 25 Abs. l BSHG). 
Die Gefahr der Ausgrenzung aus dem Leisru.ngssyscem der Sozialhilfe und damit 
der endgültigen sozialen Deklassierung besteht aber auch aufgrund einer zuneh
mend schärferen Einkommensüberprüfuog des Antragstellers. Die notwendige 
Erfassung der Vermögenslage des Sozialhilfeberechtigten nimmt die Sozialverwal
tung z. B. zunehmend zum Anlaß, die persönlichen Lebensverhältnisse und implizit 
auch die Lebensführung des Antragstellers zu kontrollieren, so daß ihm faktisch die 
entwürdigende Rolle eines BittStellers und nicht eines Anspruchsberechtigren zuge
wiesen wird. Unter Hinweis auf die Mitwirkungspflichten gemäß §§ 60ff. SGB AT 
- und hier insbesondere der Auskunftspflicht des Antragstellers gemäß § 60 Abs. r 
SGB AT - halten die SozialhitIeträger z. B. das Verlangen für gerechtfertigt, daß der 
Betroffene sich zur Entbindung seines Bankgeheimnisses für Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft zwecks Kontrolle seiner Vermögensverhältnisse bereit erklärt 
oder mit einer Begehung seiner Wohnung zur Überprüfung seiner privaten Sphäre 
einverstanden ist. Verweigert er die Zustimmung, wird ihm in der Regel die 
Versagung oder Entziehung der SO'lialleistung wegen fehlender Mitwirkung auf der 
Grundlage des § 66 SGB AT angedroht. 
In Anbetracht dieser Praxis der Sozialadministration stelle sich die Frage nach der 
Reichweite des Grundrechtsschurzes für den Sozialhilfeempfänger bei der Inan
spruchnahme von Sozia!hilfeleistungen. Auf der Basis einer Untersuchung, ob die 
Verknüpfung sozialrechtlicher Mi[Wirkungspflichten mit der Gewährung von So
ziaUülfeleislungen überhaupt zu Grundrechtskonflikten führen kann und welche 
Lösungsansätze hierfür diskutiert werden (Ir), soll exemplarisch in bezug auf die 
verstärkt :mftretende Konfliktlage der inquisicorischen Erforschung und Überwa
chung der Privatsphäre zur Feststellung der Vennögensverhältnisse eines Antrag
stellers an hand des eigenen Lösungsansatzes (lU) geprüft werden, ob sich diese 
Praxis mit dem Persönlichkeitsschutz des Individuums (An. 1 Abs. I i. V. m. Art. ! 

Abs. I GG) vereinbaren läßt (IV). 

11. Der Diskusswnsstand zrtm Problem möglicher GrundrechtskolliSIonen bei 
Erfüllung >ozuzlrechtlicher MitwirkurJgspflichlen gemäß §§ 60ff SGB AT 

Die Fr:lge möglicher Grundrechrskollisionen, die aufgrund der den Einzelnen 
treffenden sozialrechtlichen Mitwirkungspilichten entstehen können, betrifft das 
Grundproblem der rechtsdogmatischen Verortung des Rechtsverhälmisses von 
Bürger und Staat bei der Gewährung von Sozialleistungen uncer den Bedingungen 
einer rechts- und sozialstaatlich dctenniniencn Verfassungsordnung (Art.l.o. 19 
GG). Es geht d2rum, ob der arbeitslose und hilfsbedürftige Bürger gleichzeitig einen 
auf die Teilhaberechtsqualität der Grundrechte gestützten Anspruch auf Leistungen 
zur Sicherung seiner Existenz. geltend machen und sich zusätzlich gegenüber der die 
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120 geserzlichen Anspruchsvoraussetzungen überprüfenden Sozialverwaltung noch auf 
den grundrechtlich verbürgren ,.Status negativus« berufen kann. Die in der Lehre 
vorherrschende Auffassung verneint dies ebenso wie die höchstrichterliche Recht
sprechung. nur wenige Autoren erkennen die Notwendigkeit des negarorischen 
Grundrechtsschutzes prinzipiel1 an. 

1. Menschenwürdegarantie (Art. 1 Ab,. 1 GG), Sozialsttltltspostulat (Art. 20. 28 GG) 
und Subridiaritätsprinzip im SozUJ.lhi!ferecht 

Ungeachtet erheblicher Differenzen hinsichtlich der juristisch·dogmatischen Ein
schätzung der sozialrechtlichen Mirwirkungspflichten im einzelnen gibt es ein 
gemeinsames inrerpretatorisches Vorverständnis über die das SoziaJrecht prägenden 
Verfassungsmaximen - Menschenwürdegarancie (An. I Abs. I GG) und Sozial
staatspostulat (An. ~o, 28 GG) -, durch das schon vom Ansatz her die Grundrechte 
in ihrer BedeutUng als Abwehrrechte des Bürgers leerzul2ufen drohen. Es besteht 
ein Grundkonsens über die verfassungsrechtliche Deterrninierung des das Sozialhil
ferecht durchherrschenden Subsidiaritätsgrundsatzes. der für die verfassungsrechtli
che Einordnung der sozialrechdichen Mirwirkungspllichten höchst folgenreich isl. 
Im Lichte der einschlägigen Judikatur des Bundesverfassungsgerichts läßt sich dieses 
Verfassungsverständnis wic folgt charakterisieren: Aus der Menschenwürdegarantie 
des Grundgesetzes als »Konseirutionsprinzip"" der Verfassung folgt die Selbscverant
wortung des Bürgers, die zum Angelpunkt jeglicher Inhaltsbestimmung des Sozial
rechts gemacht wird ". Der Menschenwürde als "oberstem Wen« entspricht nach 
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts folgendes »Menschenbild" der freiheit
lich-demokratischen Grundordnung: 

.Der Mensch ist danach eine mit der Fähigkeit zu eigenveranrwonlicher Lebensgestaltung 
begabte .Persönlichkeit._ Sein Verhalten und sein Denken kannen daher durch seine Klassen· 
lage nicht eindeutig determiniert sein. Er wird vielmehr als fahig angesehen. und es wird ihm 
demgemäß abgefordert. seine Interessen und Ideen mit denen der anderen auszugleichen. Um 
seiner Würde willen muß ihm eine möglichst weitgehende Entfaltung seiner Persönlichkeit 
gesichen werden. Für den polilisch-sozialen Bereich bedeUlct das, daß es nicht genligl, wenn 
eine Obrigkeit sich bemüht, noch so gut fUr d:1S Wohl von .Untenanen. zu sorgen; der 
Einzelne soll vielmehr in möglichst weitem Umfange verantwortlich auch an den Entscheidun
gen für die Gesamlhei{ mitwirken. Der Staal hll ihm dazu den Weg zu öHnen ... «.' I 

Aus der 

»gcsamlVcrfassungsrechtlichen FreiheilSentscheidung für Menschenwürde und eine eigenver. 
antwortliche Lebensführung in einem freiheitlichen Geme.lI1wesen«'· 

folgt für den Einzelnen die Verpflichtung, primär alle persönlichen Risiken selbst zu 
tragen 1j und erst subsidiär auf unterStützende staatliche Sozialleistungen zu rech
nen. Die hier angelegte zentrale Bedeutung des Subsidiariräts- oder Nachrangprin
zips geht im Denkmuster klassisch-liberaler Ordnungsvorstellungen völlig selbst
verständlich davon aus. daß der Einzelne sich selbst hilft und vor allem auch die 
Möglichkeit hat. seine Existenzweise (und die seiner Familie) durch abhängige oder 
selbständige Arbeit zu sichern ,6. Unter dem Aspekt der in der Menschenwürdega-

" 1. WulfhOr5\. LelStungss.cuemdcs VCth~l"n der Bercchllgten Im Sozlalrccht, V$SR ('0) "8,, s. , rr., 
1. 

'J BVerfGE 1.81. 104; ähnlich BVcrlGE 45, 227 und öhc". In BVcrfGE 2, " 12 WIrd der Bezug zur 
.. SchÖpfung,ordnung. für die BeSllmmllng des Menschenbildes herges~U,. 

'1 BVufGE 39. '58, '70, h,u be20gen ,mf di. Freihe.H der Beru{,wlhl de. An_ " GG. 
'5 K. Stern, 01$ S'Mlsredll der Bllndesropublik Deutschl.nd, 3d_I, '977, S. 721. 
,6 H.F.Zacher. S07_,.JU~3t und Rech., VSSR (,,) '98J. S. "9Ir .• '". 
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rantie begründeten SozMlp[lichtigkeit des Einzelnen und der bürgerlichen Lasten
gleichheit postuliert die h. M . eine (»sittliche,,) Grundpflicht zu angemessener 
Arbeitsbet.ätigung '7 , so daß der Einzelne primär auf »interne« Lösungsstrategien 1& 

zur Bewältigung individueller Noclagen verwiesen wird - sei es durch Einsatz 
eigener ArbeitSkrafr, sei es durch Rückgriff auf den familialcn UnrerhaltSverband-, 
bevor er das externe Regelungssystem des RechtS der sozialen Sicherheit '? in 

Anspruch nehmen kann . In dicsem Sinn sieht das Bundesverfassungsgericht in dem 

~Grundsatz. daß derjenige mit seinen Wünschen nach staatlicher Hilfe zurücktreten muß. der 
sich ,aus eigener Knft zu helfen in der Lage ist., ein besllmmendes Element des ganzen 
Versorgungsrechts« . • Die Pflicht, einen Verlust, dessen Ers3lz die Gcmeinschait zu tragen hal, 
selbst zu mildem, soweit das zumutbar ist, hat unser Sozialrecht vielfach geformt und kann 

geradezu als ein Ausfluß des Prinzips der Sozialstaatlichkeit bezeichnet werden~ '". 

Es widerspreche 

.dem Gedanken des sozialen Redmscaales , daß Minel der Allgemeinheit. die zur Hilfe für 
deren bedürftige Mitglieder be~timmc sind. mangels genügender Kontrolle auch in Fällen in 
Anspruch genommen werden können, in denen wirkliche Bedürftigkeit nicht vorliegt«" . 

Der Annahme einer sozialstaatlieh begründeten Sozialpflichtigkeit des hilfsbedürfti

gen Bürgers emspricht der Grundsatz der lndividualisierung staatlicher Sozialhilfe
leistungen, wonach jeder nur das bekommt, was er zur Sicherung des Existenzmini
mums unbedingt braucht". Demzufolge muß auch der Sozialhilfeberechtigte als 
prinzipiell eigenverantwortlich handelnde Persönlichkeit sich das eigene Verhalten 
zurechnen lassen~), zumal, wenn er der der Solidargemeinschafr geschuldeten 
Verpflichrung, die Inanspruchnahme von Sozialleistungen so gering wie eben 
möglich zu halten, unentschuldbar zuwiderhandelt (Verschuldensprinzip)·~ . 

.2 . SOZM/rechtliche Mitwirkungspflichu1l und die Konstmktion etnes 

·SDzMlrecht5Verhä/tnisses~ 

a) Nach herrschender Meinung ist die sich aus der Erfüllung von Mitwirkungs
pflichten ergebende Belastung die Konsequenz der allgemeinen, sozialstaatlich 
begründeten Sozialpflichtigkeit des Bürgers'! . Der Sozialstaat als Gebender könne 

'7 So R. Schol~. D:u Recht ~u{ Arbeit. U1: Bockcn(ördc, Jekewllz. IUmm. Hrsg .. S,male Grundrechte. 
'9&" S·7J H., 84, der es gle,chzeJllg ablehn'. die pnicht zur Arbeit .us Art. t1 GG "hub<en; vgl. 
Schol2, In: M.unz-Du"g-Her~og·Schol~. Grundgrscu , Art. 11 Rz. J; .benso K. Bley. Die (Un-) 
Zumulb"kell .ls Sozl.lrcxhubegriff. In : F~stscbrir, für G. W>nnagat, hrsg. v. Giuer, Th,eme. Zacher. 
'981, S. t911., 22. der die Pflicht elners.,Is bunde.sv.rf .... , ung,,"'htiich Im Soz .. l.tau.pnnzlp \·er.1J1kCII 
.lth,. andererseIlS au( die .,nschlas,gen POsulvl,rungen 1D. dcn Landc"Sverfassungen Bayern (An. ,66 
Ab,. }). Bremcn (An. 8 Abs . , ). Hc.sscn (An. . ,S Ab, .• ) und Rhembnd-Pl.h (An 5} Ab,. z) h,nWeist . 
Für O. B.cho(. Freiheit des Beru!., in: Neumann. Nipperdcy. Scheuner. Hrsg .• Die GrundrC"Chtc. 
Bd.lIlh, S. '55 (I., '57. ergib, SICh die Grundl~ge d:Jür .us An." Ab •. J u. ~ GG. 

18 VSI. Zacher, •. ,.0., S. I U I., der von In,ernaliSlc.renden und eXlcmali,;ere"den Prob\emJosungen 
spncht. 

19 M. He,">. •• Moglichkellen der FortcnlWlCklung d"" Rechts der sozIalen Sicherheit zWI:s.:hen Anp"· 
sung,zw,ng und Besund .. chun. GUlJch'\'1) zum 55, Dt .JuTlSlcnug. ,~84 . E '9. 

~o BV.r(GE '7, }S , 56. belde Ziute. 
11 BVerfGE 9. 20. }J. Im gleIchen Smn Kiltn.,. m: Altem'llvkommentar zum Grundg"",,>., An. '0 

Ab •. I-}. R~ . 76, weil da.s Solid'rpnnzlP ,tet.< aus ßcgriflspurcn GebenfNehmen bzw. Rech,.1 
PflichtC1\ b's[.1J1den habe. 

11 D. Schiifer. Die Rolle der FursQ'ge 'm Sy«"'" d ... " z12l.n Sicherung. S<hriften des 01 . V.reln' f. 
öffentliche und pnv.te Fürsorge, '966, S. '59; Wann~gal. Soy .. alg\""c(zbuch, Allg. Teil. 198). § I Rh. 1 1 . 

~) Vgl. D . Mcnw. Verfassungssta.t und Sozials .... . VSSR (8) '980, S. '01 ff.. IT1; Wulfl,OrSt. a. a. 0 .• S . ~, 
SOW1C BV",G Buchholz Il An.6 GG Nr .• 6, S. I J. 

'4 Di, .. n Zusammenhang analYSiert M.F.udc. Selbscver>nrwonung .. nd Solid.rveranlwonung ,m Sozul
fl"ht. '9&3, b<S. S. 6} H .• umfassend. 

'5 BSGE 7. 'J f. ; W:U1I)'g1f. L(hrbuch d ... Sozlalversicherungsrechts r. 1965. S. ,}O; W. Bogs, Die 
Einwirkung verf."ungsrechtlicht r Normen .ul das Rech, der soz,..ren Sichcrhw, V~h . des 4} . DI.Ju-

[21 
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122 vom Bürger ~ls Nehmendem ein soziales Verhalten gegenüber der Allgemeinheit 
verlangen'6, damit die für die Allgemeinheit entstehende Belastung so gering wie 
eben möglich gehalten wird'7. Der Sozialhilfeberechtigte sei Partner eines Sozial
rechlwerhältn~ses, der im Sinne einer ihn treHenden Obliegenheit'8 zur Verwirkli
chung der Ziele des Sozialstaates beitragen müsse, sonst störe er dessen Leisrungs
programm'9 und verstoße gegen den Gruodsatz der wechselseitig verpflichtenden 
Solidaritätl o. Die Interdependenz von sozialstaadicher Berechtigung und sozialer 
Verpflichtung b1.w. Belastung im Sinne eines vom einzelnen Bürger geforderten 
Leistungsäquivalents entspreche dem für das bürgerliche Vertragsredtt konstituti
ven Austauschpriozip von Leistung und Gegenleistung". Im gleichfalls auf wechsel
seitige Rechte und Pflichten angelegten Sozialrechtsverhältnis werde der bürgerlich
rechtliche Vertrag im sozialen Bereich fortgeschrieben)' . Auf diese Weise finde die 
Fortentwicklung des sozialen Rechtsstaats zum Leisrungsstaar, der das allgemeine 
Gewalcverhältnis tiefgreifend veränderr habe, ihren adäquaten Ausdruckll • Das 
Rechtsverhälcnis Bürger - Staat bei der Gewährung von Leistungen werde statt 
durch Subjektion »durch Kommunikation und Kooperation ... zwischen den - in 
Leisrungsverhälrnissen aufeinander angewiesenen - Beteiligten ... definiert)' . Mate-
riellrechtlich handele es sich um ein gesetzliches (verwaltuDgsrechrliches) Schuldver
hältnis J5 , das durch Verwaltungsakt - dem klassischen Instrument hoheitlicher 
Aufgabenerfüllung - begründet wird>6. 
So gesehen stünden die Vorschriften über die Mitwirkung "in einem natürlichen 
Spannungsverhältnis zu den Grundrechten« der Art. ( und 2 GGJ7, weshalb eine 

riS1eOt.1ge. '96o, 11 G )6; N . Henkt, MilWlrkung des LCI5tungsberechlig,en und Gehwnh.!1.ung der 
LelSrung>triiger n.ch dem AUgem"neo Teil dc< Scn.ialgc"'.zbuch ..... VSSR (.) '976, 5. 4,11., H. Auch 
Pe,<u, Burdco<lo , von M.ydeU, Frelug und H.uek-H:unes ordnen ,ich In ihren Kommc.nuerungen 
dieser Aulf.<sung zu . 

16 Vgl. H. Dickmann, Min,,,,,kung.pflic.hu:n des uistung,bcrechtigten im E.nrwurf des SozialgesC1zbu
ehe. - Allgeme>ner Teil , 5Gb '971, S. 168 {{., '70; W. Bogs, a. a. 0., G J6 . 

'7 Vgl. Wulfhorst, 3.2. 0 .. S. J . 
• 8 Burden,ki in W. Burden,ki , B. Y. MaydeU. W. Schcllhom, Kommentar zum SOZl.lge ••• zbuch, •. AuO. 

'98" Vorbcm. vor §§ 6<>-67; v . Mardell, Der Allgemeine Teil de< SOZIal g,,>ctzbuehcs , NJW '976, 
,611f., ,6S; H.uck-Hou1<$, Soz .. 1 gtsCtl buch. L05eblan, Stand ,,81, § 60 R~.ll ; Cllselloann. In : 

Koch-Hanmann, Oie ReI"IIenvcrsicbcrung im SOZlalg .. e~buch unter besonderer Beruckslchtigung d« 
Angestdl.enverstcherung, Sd. l , Sozialg~,ctzbuch Allgemeiner Teil, '977, S 60 Rz. ,~; reter.>, So~i:o.lgt
set~buch, Allgrnoe",er Teil, Vorbern . '·or § 60; K.i,uur. a.'. 0., An.,o Rz . 7~ . Zur ~griind~n Kotik 
an dieser roslllon vgl. OicMunn, a. 1. o . 

~9 T. Wulfhor't, •. a.O. , S. 3; H .J\ky, Sozialre<:ht, ~ . Au{( . , t98>, S . ~df. 
JO T. Wullhom, a. a. 0 ., S. J unter Bezut;ruhme aul BVcrtGE '7, 1.j}, 193 \Illd BSG SozR ~ '00 § 186 

Nm .• u. 3; BI~y, •.•. 0., S.)6(. ; H . GrÜner. Sou"-'g", •• zbuch (SGB), Kommeour, S=d 'S .l. 1,984, 
Einleitung 5GB I Ir., S. 40. 

) 1 So Th. IUmm, Oie .0Zl.lcn Grundrechte im Verf'lSNogsgefüge. in : Böckenion:le, Jek ..... ,t", R>.mm, 
•.•. 0., S. ' 7 f!.. rur das VerbiJU\ls von sozialen Grundrechten und Gnmdp{(imlcn l S. ' I ; vgl . auch 
Schnapp, In; Bochumer Kommentar zum 50zlllgesetzbuc.h, Allgemeiner Teil (ßK) 1979, § } J Rz. 14. 

Jl N . Henke, a. a. 0 ., S. « ; W. Henke, Oie Rechulormcn der sozialen Sicherung und das Allgemeine 
V~rwal1lJDgs=ht , WDStRl1g (1969), S. '4')11. 

3J VI1,I. P. H äberle , Grundroch.e im UltlUngulll', VVOStRL)o (1971), S. « H.; de"., Das Verwaltungs
rcclmvcrhilrnls - Eine ProblcmslUzze, ,,1: Scbriftenrcihc des Deutschen Soualgmchtsverb.ndes, 
Bd. XVIII ',979. 

H P. Häberle. VVDStRL JO, S. 1,9 : Für H , berle können .desh')b <W subje.klivc äff. Recht un überkom
menen VersÜJJdlUli und der emgreifende Verw"'tung,.akt ... nicht mehr die )unStlschen Eckpl, il. r 
solcher ,vlelg,"S,alllgcn< Le,stung.vcrbällnu,e, 'nlcressenbezogener Kooperations-, Koordinauons- so
WIe Kommunil<ationsformcn s.wo. Gleiches gelte für den lraditionellen Verwalrungsgerichuschutz. 
a. a. 0., s. S9, hier Fußnole 6i . Auch das BSG betOn! den Gedanken der Koopention auf der 
Verfahrenscbenc aLs zum Wesen deI SoZlalst:u", gehörig, um eine entsprechende Verwuklichung 
soz,a.lcr Rechle gcwährlei5lCO 1:U kö nnen, BSGE j 0, ,6, ,8. 

H M.Faude, •.•. 0.,5.413; Grüner, 0.0.0 ., Einl,,'tung Allg . Teil SGB U" S. >0. 

J6 Grune" 3 .•. 0., S. ,H; W. Rülner. Oie Rech",lormen der sozlaltn Sichtrung und das Allgemeine 
VerwallWJgsr""h" VVD5,RL .8 (',969),5 . 106. 

}7 Burdensb, tri: W.ßurdcruk,. B_ Y. Moydell. W. 5.:hcllhom, Kommentar zum Soz,a1ge>elzbuc.h, • . Au{l. 
198" Vorbem . vor §§ 60-67 Rz . .. 
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Beeinträchtigung von Persönlichkeitsrechten durch die Gewährung von Soziallei

scungen von vornherein ausscheidels. Die Mirwirkungspflichten könnten schon von 

ihrer FUI1ktion her, die Eigenveramwordichkeir des Leistungsbcrechtigren zu stär

ken, keine Grundrechtskollisionen implizierenJ9 . 

b) Bundt?ssozialgcricht und Bundt?sverwaltungsgt?Ticht sehen aus den gleichen Grün

den durch Erfüllung von Mitwirkungspflichten Grundrechte nicht berührt: 

.Wenn der soziale Rechtssta..t!t, wie er nach ArT.. 10, 28 Abs. I GG in der Bundesrepublik 
Gestalt und Ausdruck findet, die Pflichl hat, seine Btirger sozial und gerecht zu betreuen. d:uf 
dieser RechlSS\.a.1.l auch erwarten, daß der einzelne Burger sich ihm gegenüber soz;al verhält«<", 

stellt das Bundessozialgcrichc unmißverständlich fese. Das Bundesverwalrungsge

richt sieht in eincr neueren Entscheidung selbst in einem so weitreichenden Zugriff 

auf die Intimsphäre, wie der von der Mutter eines unehelichen Kindes geforderten 

Namensnennung des Kindesvaters zum Zweck der Überleitung von Umerhaltsan

sprüchen keinen grundrechtsrelcvanten Eingriff in das durch Art.2 Abs. I GG 

i. V. m. Art. I Abs. I GG geschützte Persönlichkeirsrechrl': Inhalt und Tragweite 

der Grundrechte im Sozialstaat würden verkannt, wenn man sie ohne weiteres als 

Anspruchsrechte auf soziale Leistungen interpretiene4'. 

c) Das Bunde51lerfassungsgericht hat sich zwar zur F"rage der Grundrechtserheblich

kelt der Mitwirkungspflichten im Sozialrecht bislang nicht geäußert. Im Kontext 

seiner bisherigen Rechtsprechung zum Bedeutungswandel der Grundrechte zu 

sozialstaatlichen Teilhaberechten ist aber die Annahme begründet, daß es ebenfalls 

entscheidend auf den Gedanken der Sozialpflichtigkeit des Bürgers im Bereich 

sozialstaadicher Daseinsvorsorge abstellen würde. 

Schon sehr früh hat das Bundesverfassungsgericht den Funktionswandel der Grund

rechte von bloßen Abwehrrechten zu möglichen Anspruchsrechten reflektiert, 

wenngleich es seinerzeit den »vergleichsweise neue(n) Gedanken des Anspruchs auf 

positive Fürsorge durch den Staat" in den Grundrechten ~nur in beschränktem 

Maße« verankert sah-l). Primär ergab sich seiner Auffassung nach diese Zielsetzung 

staa,ücher Sozialunterscützung aus der Norwendigkeit einer" Verwirklichung des 
Sozialstaates~, wobei die Erfüllung des Anspruchs auf Existenzsicherung in den 

Kompetenzbereich des einfachen Gesetzgebers verlagert wurde, der »verfassungs

rechtlich zu sozialer Aktivität ... verpflichtet« seiH. In diesem Sinn ist es in 

ständiger Rechtsprechung davon ausgegangen, daß »das Sozialstaatsprinzip ... 

staatliche Vor- und Fürsorge für Einzelne oder für Gruppen der Gesellschaft, die 

aufgrund persönlicher Lebensumst:inde oder gesellschaftlicher Benachteiligung in 

38 So der zU[J'effcnde HinweIS Lcn:hes über den Stand der sozlall"(:cht~chcn Diskumon, P. Lerche, Schurz 
der Personlichk~lI.ssphare Im Bereich der sozIalen Sicherhe,,, 1I1: Freihe't und Bindung Im Red" der 
sozialen Sicherhe't, Verhandlungen dcs Deu,scben Sozialgenchtsverbandc', 4. Bundesugung, Bonn
BAd Godesberg '972, S, '00; vgl. aucb Dung, m: M'WlZ-Durig-Hcrzog-Scholz, Grundgese,z, S,and 
Oktober '984, Art. 3 I Rz. '49 mit dem .uf Röntgenreihenuntcrsuchungen bezogenen, .ber verallg .... 
memerung.<l:illlg gehaltenen Argument, wcr ,0~,aJc Sich<rh~Jl begehrt, kann .. eh nicht auf Grundroch,c 
berufen. 

39 Pe'ers. Soz.algesetzbuch, Allgemeiner Teil, Loseblm '976. Vorbem. vor § 60 Anm. >. 
40 BSGE '4, 59, 6. Iffi AnscbJuß an BSGE 7, 8, J 5, ,6, 
4' BVwGE 67, 16}, '70, SI. Rspr.: ßVwGE 11, ljl, 25); 12, 129, '31. 
4' BVwGE 67, ,6), 169 unt~r Bezugnahme .ul BVwGE 60, )67. 37' zum Recht auf fre,e An:twahl und 

dessen Verh:..ltnlS zum Anspruch .uf Sozlal.hillc. Da., OVG Berlin h ... ~ dagegt:n als VonnSLanz die 
MögLehkell des Eingriff, In die gruodrechtlich geschützte Inllmsphäre 1m Rahmen der Prüfung des 
Umfangs der Mi,wlrkungspflich, gemäß §§ 60 Abs .• Nr." 65 Abs.1 Nr .• SGB AT für releVln, 
geh.hen, OVG Berlin FamRZ ,,81, 'J 07, 1109. Auch das VG ßraunschwelg SIeh, in d" Aufforderung 
der SozlaJbehorde, einem Hausbesuch zur Kom rolle der WohnverhäJuu.<sc ~uluSlimmen, eUlen 
Eingrif{.n grundrechdich geschützte Inler""sen, der nur In AusnahmeWIen - au, besonderem Anlaß
'<>Ithah sei, Besehl, v. ').4, '985, info also 1985. S. 53, 58. 

43 BVcrfGE 1, 97, 104 f. 
+4 BVerfGE I, 97, 104 f. 
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124 ihrer persönlichen und sozialen Entfaltung behindert sind,~ veriangt<l . Pementspre
chend zählt es »die Fürsorge für Hilfsbedürftige zu den selbstverständlichen Pflich
ten eines Sozialst:l.aces~, die »notwendig die soziale Hilfe für die Mitbürger ein
(schließt), die wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen an ihrer persönlichen 
und sozialen Entfaltung gehinderc und außerstande sind, sich selbst 2U unrerhalten." 
und leitet hieraus das zwingende Gebot ab, daß "die staatliche Gemeinschaft ... 
jedenfalls die MindeslVoraussetzung für ein menschenwürdiges Dasein sichern .. 
muß46

• Damit war ein Grundrecht auf Sozialhilfe·] im Sinne eines einklagbaren 
Anspruchs noch nicht anerkannt, aber doch die Auffassung fallengelassen, daß der 
Sozillstaat lediglich u Wohltaten« erbringr's. 
Erst in seiner ersten Numerus-dausus-Entscheidung hat das Bundesverfassungsge
riche den grund rechtlich abgeleiteten Anspruch des Bürgers auf Teilhabe an staatli
chen Leistungen lls Pendant zur sozialstaaclieh begründeten Rechtspflicht des 
staatlichen Gesetzgebers, die Sicherung eines Existenzminimums des in Not gerate
nen Bürgers LU gewährleisten l1 , prinzipiell anerkannt. Die insofern notwendige 
inhaltliche Neubescimmung der Schutzfunktiol1 der Grundrechte h:ilr es dogmatisch 
unrer Bezugnahme auf die in seiner Rechrsprechung mehrfach her.1.usgeSlellte 
Prämisse für begründet, wonach "die Grundrechte zugleich als objektive Normen 
eine Wercordnung s13tuieren, die als verfassungsrechdiche Grundentscheidung für 
alle Bereiche des Rechts Gelrung beansprucht«. und daß von .daher die Grundrechte 
nicht (mehr) nur (als) Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat (zu begreifen) sind. 

Je stärker der modeme Staat sich der sOLialen Sicherung und kulrurellen Förderung 
der Bürger zuwendet, desto mehr tritt im Verhältnis zwischen Bürger und Staat 
neben das ursprüngliche Postulat grundrechtlicher Freiheitssicherung vor dem Staat 
die komplementäre Forderung nach grundrecht/ieher Verbürgung der Teilhabe an 
staatlichen Leistungen«lo. 

Soweit wie das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung zur Privatschulfi

nanzierung. in der erstmals davon gesprochen wird, daß zur Abwendung der 
~drohende(n) Lahmlegung eines Freiheitsrechts« grundgeserzlich .in außergewöhn
lichen Fällen sich ein Leistungsanspruch~ ergeben könnel'. hat das Bundesverfas
sungsgericht sich allerdings nicht vorgewagt!'. Im Gegenteil weist es einschränkend 
darauf hin. daß .. Teilhaberechte, soweit sie »nicht von vornherein auf das jeweils 
Vorhandene beschränkt sind •. , . doch unter dem Vorbehalt des Möglichen im Sinne 
dessen (stehen), was der Einzelne vernünftigerweise von der Gesellschaft beanspru
chen kann«!). Dies habe ,.in erster Linie der Gesetzgeber in eigener Verantworrung 
zu beurteilen, der bei seiner Haushaltswinschafr auch andere Gemeinschaftsbelange 
zu berücksichtigen und nach der ausdrücklichen Vorschrift des Art . 109 Abs. 1 GG 
den Erfordernissen des gesamtwirtschafdichen Gleichgewichts Rechnung LU [ra

gen~ habe. In jedem Fall liefe die Vorstellung. daß für jeden ein einklagbarer 
Anspruch auf Teilhabe entstehe, .. auf ein Mißverständnis von Freiheit hinaus. bei 

dem verkannt würde, daß sich persönliche Freiheit auf die D~uer nicht losgelöst von 
Funktionsfähigkeit und Gleichgewicht des Ganzen verwirklichen läßt und daß ein 

4S BVufGE 45, )76, J87' 
46 BV,rfGE 40, 111, I JJ . 
47 Unkhr bleibl die Verwendung die.<e$ Begrif/, bei Hans J. Wolff, O. B.chof, Vcrwalrunv,,'Cht 111, 

4.Aufl., 1~)78, § IJS Rz.j. 
48 BVerlGE 16 •• 86, }04. 
49 BVerlGE 3J, JO}, }Jol.; angebo.hnr I1me .lCh di~ Entwicklung Jn BVeriGE u, J61 , 37

'
. 

jO BVerfGE H. }O}, }JO, ebenso das Ziul zuvor. 
SI BV""GE 17,360. J6.1. 
jl BVeriGE )J, )0), JJ1. Das BV.riG ließ di ~se Fr:lgc diliingCSleJlt <CIn. 

S} BVerfGE H, JO}. }J} L; ebenso die folge"d.n Zitat<. 
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unbegrenztes subjektives Anspruchsdenken auf Kosten der Allgemeinheit unverein
bar mit dem Sozialsca.acsgedanken ist. Das Grundgesetz hat ... die Spannung 
Individuum - Gemeinschaft im Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und Gemein
schaftsgebundenheit der Person entschieden; der Einzelne muß sich daher diejeni
gen Schranken seiner Handlungsfreiheit gefallen lassen, die der Gesetzgeber zur 
Pflege und Förderung des sozialen Zusammenlebens in den Grenzen des a!lgemein 
Zumutbaren vorsieht, vorausgesetzt, daß dabei die Eigensrindigkeie der Person 
gewahre bleibt. Diese Erwägungen beanspruchen erst recht im Bereich staatlicher 
Teilhabegewährung Geltung. Hier würde es dem Gebot sozialer Gerechtigkeit, das 
sich im Gleichheitssatz konkretisiere, geradezu zuwiderlaufen, die nur begrenzt 
verfügbaren öffentlichen Mitcel unter Vernachlässigung anderer wichtiger Gemein
schaftsbelange bevorzuge einem privilegierten Teil der Bevölkerung zugute kommen 

zu lassen«. 

J . Grundrechtsorientierung der Mitwirkungspflichten und Beachtung des 
Übermaßverbous 

Einige Autoren (Henkes4, Casselmann H , Rüfner!6, ThiemeS7 , GrünerSs) sehen dage
gen die NoC"\Vendigkeie einer grundreciltSorientierten Begrenzung der Sozialpflich
tigkej( des Leisrungsberechtigeen, weil in dcr Verknüpfung von Leistung und 
Gegenleistung mit Rücksichr auf die faktische Abhängigkeit des Sozialhilfeberech
tigeen von der Sozialhilfeleistung ein grundrechrsrelevanter Zwang liegen könnte!~. 
Hierbei wird freilich die Beachtung des verfassungsrechtlichen Übermaßverbotes, 
das in der Zumutbarkeirsklauscl der §§ 18, 25 BSHG und den in § 65 SGB AT 
formulierten Grenzen der Mitwirkung positivrechtlich ausgestalter worden ist, al~ 
ausreichende Sicherung des Freiheitsanspruchs des Einzelnen angesehen~. 

4. Institutionelle Sicht des SoziallezstungsgeJüges 

Lerche und Dickmann haben das Problem der möglichen Grundrechtsgefährdung 
durch vom Staat verfügte Mitwirkungspflichten von einer institutionellen Sicht
weise des Sozialleistungsgefüges her dogmatisch zu lösen versucbt6 '. Der sozial
rechtliche Grundrechtskonflikt lasse sich unter Berufung auf den status negatlvus, 
mit dem im klassisch-liberalen Grundrechtsversrindnis hoheitliche Eingriffe in die 
Individualsphäre abgewehrt werden sollten, weder erkliiren noch lösen6

'. Wahrend 
im grundrechtlichen Nonnal-Konflikt als höherwertig festgesetzte Allgemeininter
essen die Persönlichkeitssphäre in gewissen Grenzen legitimerweise beschneiden61, 
müsse der Grundrechrsschutz im Sozialrechtsverhältnis davon ausgehen, daß die-

H N.Henkt, a .~. O. , S' H ' 
15 C.ssclm:mn, • . , . 0 ., § 65 Rz. 6. 
16 Rülner, Die MitWlrkungspnichlcn des Leostungsbcrc>chtlstcn 10 der Solidal1>emetnschaJ, nach §§ 6011. 

SGB AT, VSSR Ü) "77, 347 ff, ljl. 
P W. Thoeme, on: W."n~g~l, SOZJalgC5etzbuch. AllgemeIner Teil, I,SJ . S 6, R.', . S. 
58 Grüner, •. a. 0 ., Vorbcm. zu S§ 60-67, S.~. 
19 P. Lerche, • . • . 0 ., 94 H., S. 100/., unte, Hinwe,s darauf, d.J1 der BGH sogar bloße .t3.tIichc Empfeh

lungen zur Impfung u U. einem direkten Imphwwg aulopferungsrechllich gleochstdlt, BGHZ 24. 45; 
J I, 187_ 

60 Vgl. Dickmann, A.' . 0., S. t71. 
6t L<:rehe, a . •. O .; Oickm.nn, •.•. 0. In gcwlSser Niihc ~u dieser PO''',on .teht auch N. Henke, • . • . 0 . 
61 I1rche, 3 . a. 0., S. 101. 

6} Lerche, • . a. 0., S. 112 . 
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126 sem ein besonderes Status-Verhältnis eigen sei6
\ das von den Funktionsbedingun

gen der sozialrechtlichen Einrichtungen her geprägt sei6s . Deren Eigentümlichkeit 
sei, 

"d~ der Bürger als sozialrechllich Nehmender nicht eigentlich die Freiheil darüber hat, ...,ie er 
seine Verhaltensweisen einrichlen will, wenn er nur nicht an vorgehende AlIgcrneininrercssen 
SIÖßI, sondern er lrilt. sowie er als sozi.lrechtlich Nehmender erschc.inr, in den Zugriff dieser 
Einrichtungen und Regelungsgehäuse und wird daher prinzipiell ihren Funktionsbedingungen 
unterworfen ... D.s sozialrechtliche Grundrechtsproblem iSI nichr so sehr das der Güterab
wägung nach allgemeiner Werteordnung. sondern primär d2Jl der Funktionsbedingung Dach 
jeweiliger Sachstrukrur.". 

Gerade weil das Sozialrechtsverhältnis von den Grundrechten her definiert werden 
müsse, und zwar unter dem Aspekt der Sicherung der freien Entfaltung der 
Persönlichkeit durch Gewährung von Sozialhilfe - "Freiheit durch Lebensvorsorge" 
(Lerchet7 -, verwandle sich der Charakcer der Grundrechte im SO;l.ialrechtSverhält
nis von Abwehrrechren zu einem Redlt auf Teilhabe an staarlichen Leis[ungen~8. 
Der Persönlichkeitsschutz im Sozialreche ziele also gerade auf staatliche Initiative0 . 

Mangels konkreter inhaldicher Aussagen des Grundgesetzes zu den Funkcionsbe
dingungen sozialrechtlicher Aufgabenerfüllung müsse der Gesetzgeber selbst den 
persönlichkeitsberuhrenden Grundcharakter der sozialrechtlichen Einricbtungen 
bestimmen70. Infolge der Angewiesenheit sozialstaatlicher Aufgabenerfüllung auf 
die Mitwirkuog der Interessenten seien Mitwirkungspl1ichten als "Teil der Funk
tionsbedingungen des gesamten Sozialleiscungsgefüges« grundsätzlich zulässig und 
der Sozialgeserzgeber in deren Ausgestaltung mithin grundsätzlich frei. Begrenzun
gen gebiete die Verfassung, abgesehen vom Verbot menschlicher Erniedrigung 
(Art. I Abs. I GG), lediglich hinsichtlich der Wesensgehaltsgarantie der Grund
rechte (Art. 19 Abs. 2 GG) und evenruelJ auch bezüglich des Zitiergebotes (An. 19 

Abs. ! S . .l GG). Letzdich wird aber auch das Übermaßverbot anerkannt, wenn der 
These vom insritUcionellen Slchzwang folgend ein sozialrechdich begründeter 
Eingriff nur bei »Gebotenheit, Systemgerechtigkeit und Sachangemessenheit der 
einzelnen grundrechtsberührenden Regelung (im Zusammenhang mit der nonnativ 
festgelegten Eigenan des jeweiligen sozialrechtLichen Regelungsgehäuses)« für zu
lässig gehalten wird (lerche). 

5. Ergebnis 

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild: Die von einem Teil der Lehre und der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung mit Hilfe des Sozialrechtsverhältnisses und 
unter Rückgriff auf einen sozialstaatlieh begründeten P/lichtenstatus des Sozialhilfe

berechtigten konstruierte Verneinung einer Grundrechrskollision stellt letztlich auf 

64 Auc.h wenn ell1c g=c.sc Nähe zu SonJClTcchtsvcrhäh:n".en beSlehe. w:un, Lerche vor vcreUli.chenden 
P.r.tllclislerungen, weil das Sozta.lrecht<verhähnli nichl j.ne Dichle und Globaliti. der Umerworfen
heit. WIC SIC für ein cigcntliche5 StatusverhällDlS typtsch seI, cn~lcbe, a.'. 0., S. 101. Dagegen leitet 
[sensec, DN $ozl~lsu.t In der Wimch.hskme. Festsc.hrilt für J. Broerrnann, 198>. $. J61 ff., )84. aus 
dem Befund cm~r .ozulrechtlichcn SoDderboztehung c:JJ\e not .... endige Erneuerung d<"S be$()ndcrcn 
Gewaltverhälrntsses mir den Konsequenzen notwendiger GrundrtchLSbc5chdnkungen .b. 

6J Lerche, '.1.0 .• ':>.101; Dickmann. 1.l.0 .• S.170. 
66 Lerche. "- 3.0., S. 102. 
67 Lerche. "- •. 0., S. 11). 
68 Diekmann, 1. a. 0., S. '70 unl.r Bczugnilime auf BVenGE 33, JOJ. 3)0 f. - Numerus-d.usus-Urteil; 

Lerche, a. a. 0., S. lOS. 

69 Dlclunann, •. a. 0 .• S. 170. 
70 Vgl. hierzu und zum folgenden Diclun>I\D. Q.'. 0 .• S. 171; Lerche ••. • . 0., S. IO~ H. 
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die im Eigeninteresse des Betroffenen liegende Erfüllung der Mirwirkungspllichten 
ab . Die positivrechtlich in § 65 SGB AT normierte Zumutbarkeitsgrenze erfüllt in 
diesem Verständnis ihre SchutzIunktion im Vorfeld grundrechtlich geschützter 
Interessen 7' . Sofern dagegen eine Minderme.inung die Möglichkeit eines grund
rechtsrelevanten Eingriffs bei der Erfüllung von Mitwirkungspflicht'Co grundsätz
lich anerkennt., was auch für die institutionelle Sichrweise des Sozialleistungsgefüges 
zutrifft, rekurriert diese ebenfalls entscheidend auf den Aspekt der Sozialpflichtig
keil im Bereich staatlicher Teilhabegewährung. Der Einzelne müsse sicb hiernach 
aufgrund seiner Gemeinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit erheb
liche gesetzliche Beschränkungen seiner Handlungsfreiheit im Interesse des sozialen 
Zusammenlebens gefallen lassen, so daß die nacb § 65 SGB AT norwendige Verhält
nismäßigkeitSprufung die Funktion eines Regulativs bei der Abwägung von öffentli
chen Interessen und Intensität des GrundrechtSeingriffs erbälc. 

111. Doppelfunktion der Gmndrechte und verfassungsrechtliche Verortung der 
sozialrechtlicben Mitwirkungspflichten 

Die in den dargestellten Positionen vorgenommene verfassungsrechtliche Anbin
dung der sozialrechtlichen Mirwirkungspflichten an die sozialsc.aadich begründete 
Sozialpflichtigkeit des Bürgers fügt sich ein in eine außerordentlich problematische 
Entwicklung der neueren Rechtstheorie. Bei der Fortbildung der Grundrechte zu 
Teilhabe- oder Anspruchsrechten wird zwar zutreffend die "freiheitsschaHende 
Kraft" der SozialstaatSkJausei hervorgehoben, die die Schaffung malerieUer Grund
rechtSvoraussetzungen gebieter7'. Dementsprechend werden entweder Leistungsan
sprüche des Einzelnen oder eine Verpflichtung des Gesetzgebers zu sozialer Aktivi
tät anerkannt, um die Mindestvorausseezungen für ein menschenwürdiges Dasein zu 
garantieren7J , gleichzeitig wird damit aber auch die Forderung einer institutionellen 
Umhegung der Grundrechte verbunden, und zwar durch Riickkoppelung ihres 
Freiheitsgebrauchs an vom Staat näher festgelegte ö{{entliche Aufgaben und 
Zwecke. Tendenziell läuft dergestalt die ,Anerkennung des Teilhaberechtscharakters 
der Grundrechte auf eine Versta4tlichung der bürgerlichen Freiheit hinaus. Denn 
wenn der Staat als Sachverwalter des verniinftigen AJlgemeinen fungiert, kann er mit 
Hilfe seiner Prärogative auch die Ordnungsfunktion der Freiheitsrechte siche.mel
len74 . 

Die Tendenz zur Institutionalisierung der Freiheit ist bereits sehr früh in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erkennbar, z. B. wenn es deren 
Ausrichtung »an legitimen öffentlichen Aufgaben«ij oder "am Menschenbild nicht 
des selbstherrlicben Individuums, sondern (des) in der Gemeinschaft stehenden und 
ihr vielfach verpflichteten Persönlichkeit~76 gefordert hat. Erst recht in seinen 

7' Vgl. z_B. Hauck-Hamcs ... ... 0., § 65 R~. J. 
7~ P. H'berle, VVDSIRL)o (1~)7I). S· 4) f{ .• 9S . 
7J Haberle, a.~.O .• S. 95 . D"" Bund.svcrfassung~gcndll h,1 freilich keinen Zweifel d ... .lIl gelAssen. d.tß 

.d .. Wesentliche zur Verwirklichung de. SOZLllsl""S . .. nur der Gtsengdxr tuI\ k""" ••• 0 b<:rells In 

BVcrfGE 1.97. lOS. st. ~pr. 
74 Vgl. H. Steiger, Ins",u~ionali,ierung der Freih.it) Zur Rechtsprtthung d ... Bundesv~rfäSSung.ge"cht, 

Im Btrelch der Grundrechte. in: H. Scbehky, H~ .. Zur Th«>ne dtr In";lution. '970. S. 9~ ff. 
71 BVerfGE '0, 89. 10' ; 10. ) 54. )6) . 

76 BVerfGE Il. 4\.1'- 17. H4. )51; SI . Rspr. 
77 BVtrfGE )0. H ff. 
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128 Judikaten zum G 10 GeseLZJ7. zum § 218 StGB7S, zur Zulässigkeir politisch mOli
vierter beamtenrechtlicher Bcrufsverbotc7~ und zum Grundrecht auf Kriegsdienst
verweigerung aus Are. 4 Abs . .3 GGto wird der staatsorientierre Verpflichtungscha
rakeer der Grundrechte i/lUTlcr stärker betont. so daß insoweit der negatorische 
Schmzanspruch der Grundrechte gänzlich leerzulaufen droht. So gesehen läßt sich 
die Verkürzung der freiheitsstiftenden, abwehrrechclichcn Seite der Grundrechte bei 

der verfassungsrechtlichen Verorrung der sozialrechdichen Mitwirkungspflichten 
unter Bezugnahme auf eine allgemeine Sozialpflicheigkeit des Bürgers in den 
Kontext dieses neuen Grundrechtsverständnisses einordnen. das die Loyalitätspflicht 
des Bürgers - und nicht dessen Schutzbedürfnis - gegenüber dem Staat als vorrangi
ges Grundrechtsinteresse begreift. [n dieser Perspektive ist es nur konsequent, wenn 
das allgemeine Gewa1tverhälmis zwischen Bürger und Staat. das seine Legitimation 
aus dem StatuS negativus des bürgerlichen Individuums bezieht und auf dem Primat 
negatOrischer Freiheit beruht, in ein dem bürgerlich-rechtlichen Venragsverhältnis 
nachgebildetes verwalcungsrechtliches Sonderrechtsverhältnis uminterpretiert wird. 
weil die zugrundeliegende juristische Fiktion gleichberechtigt in einem Sozialver
hältnis gegenüberstehender Partner die implizit vollzogene Grundrechtsenteignung 
verdrängen hilft . 
Demgegenüber gilt es, im Rahmen der unbestreitbar notwendigen Rdormulierung 
grundrechtlich geschützter Interessen der Gefahr einer neuen dogmatischen Ver
kürzung ihres Geltungsanspruchs zu entgehen . Nur wenn sich rechtskonstruktiv 
Sozialstaatsklausel und Grundrechte zu ~,sozialstaarlichen Grundrechcsaufgaben< 
(Grundrechtsinteressen)« zusammenfügen, in denen sich dogmatisch .die Freiheit 
als Teilhabechance und Voraussetzung für andere Grundrechte mit der abwehr
rechtlicheo, kompetenzrechdichen oder nur dirigierenden Seite verbindet. i 

•• kann 
die sozia)staatsadäquate Grundrechtserfüllung gewährleistet werden. Deshalb kann 
der vorn Bundesverfassungsgericht in seiner Numerus-clausus-Entscheidung zu

grundegelegten Auffassung insoweit gefolgt werden, daß Grundrechte in Anbe
nacht des Funktionswandels staatlicher AufgabenerfüUung als Teilhabef(~ch[e fort
geschrieben werden müssenS1

, denn die dem Modell der Trennung von Staat und 
Gesellschaft verhaftete »Formtypik und Rechtstechnik des bürgerlichen Rechts
staats« erlaßt den Geltungsumfang der Grundrechte im »Leistungsstaat« in ihrer 
Mehrschichtigkeit dogmatisch nicht mehr in ausreichendem Umfangs). Grund
rechte haben zwar wie jede rechtliche Normierung ihren eigenen geschichtlichen 
Ort. ihr Inhalt selbst ist aber eine durch geschichtliche Entwicklung gewachsene 
Resultante. Deshalb wäre es verfehlt. die einzelnen Freiheitsrechte als Dogmen auf 

einen bestimmten geschichtlichen Entwick1ungsst.and zu fixieren und sich damit die 
Frage zu verstellen, wie der je spezifische Schutzbereich und Schuuzweck der 
einzelnen Freiheitsverbürgungen unter den veränderten historischen und gesell

schaftlichen Bedingungen heute gewährleistet werden kann . 
Will man also den emanzipatOrischen Anspruch der Grundrechte, der in seiner 

Genesis auf die Gewährleistung einer Sphäre privater Autonomie gegenüber dem 

absoluten Staat abgestellt war, aktuell durchsetzen, darf man sie niche völlig abstrakt 
als geschichdich geronnene Elemente eines rechtsstaatlichen Verteilungsprinzips 
zwischen Staatsgewalt und individueller bzw. gesellsch3fclicher Freiheit dogmatisie-

78 BVcrfGE J? ,11. 

79 BVeriGE J9. JH 11. 
So BV~rlGE 48, "711.; 69, • H. 
8. H.b-orle, •.•. 0 .• S.?5f. unIer Bezugnahm~aul H. Hell<" [ntcnllon emes Abb.u.s von GrundrechLSde· 

limen. vgl. d."., Rech,sSIa.1I oder DI~tltur? "30. S. ". 
S> BVcrfGE 33, JO), )Joff. 
8) H.1berlC'1 .l . a,. O., S, "5i SOWie &u Zil:1t ~uvor. 
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renS,. Vielmehr sind, um die bürgerlichen Freiheitsrechte in ihrem historisch 

begründeten Sinn voll zur Geltung zu bringen, die Maßstäbe. nach denen sie heute 
zu interpretieren sind. im Kontext der demokratisch-sozialstaatlichen Verfassungs
ordnung des Grundgesetzes und im Spannungsfeld der politischen Gesamtverfas
sung neu zu bestimmen. In einem solchen Begrundungszusammenhang ist der 
Tatsache Rechnung zu tragen. daß die Freiräume zur Verwirklichung des An

spruchs auf individuelle Freiheit in der Regel erst durch zur Verfügung stellen der 
materiellen Voraussetzung für die Re:!lisierung dieser Freiheit geschaffen werden 
müssenss . Dem Einzelnen isr deshalb komplementär zum grundrechtlich verbürgten 
negatorischen Anspruch auf Freiheit vorn Staat. der den dem Schutz der Men
schenwürde und der freien Entfaltung der Persönlichkeit dienenden Grundrechten 

auch heutc noch selbstverständlich innewohnt86
• die Teilhabe an den materiellen 

VorausselZ.ungen zur Wahrnehmung dieser Freiheiten zu gewährleisten . In diesem 
Sinne beinhalten Grundrechte in ihrer Bedeutung als Teilhaberechte in Anbetracht 
einer zunehmenden individuellen Verarmung trotz gesellschaftlichen Reichtums 
auch die Anerkennung des subjektiven Rechts auf Existenzsicherung durch die 
GesellschaftS'. 

Dieses Grundrechtsverständnis wirkt unmittelbar auf dic rechtliche Konzeptualisie
rung des Sozialrechts und dementsprechend die konkrete Ausgestaltung des Sozial
leistungsgefüges zurück. Die Entwicklung von der früheren. wohltätig wirkenden 
öffentlichen (Armen-)Fürsorge zu einem bGrundrecht auf Sozialhilfe ... (als) 
Bestandteil des allgemeinen positiven Status der Zivilpersonen. i8

• das einen einklag

baren Anspruch auf staatliche Sozialleistungen. zumindest zur Sicherung des Exi
srenzminimums89 gewährt. drückt deutlich den funktionswandel des Sozialrechts 

aus. der seinerseits als Reaktionsbildung auf der rechtlichen Erscheinungsebene auf 
die Ausweitung sozialen Elends infolge sich verstetigender Krisen angesehen wer

den kann. Mückenberger hat die qualitative Veränderung des $oziairechts vom 
Ausnahmerecht zum öffentlich-rechtlich abgesicherten Sozialleistungssystem zu
treffend damit begründet, daß es zu .. Vergesellschaftungsschüben .. von Risiken und 
Folgen kam. die im Gefolge von stetigen Krisenerscheinungen des Kapitalismus 
",Sonderopfer als Massenerscheinung. erkennbar machten9". Indem SoziaJrecht 
seinen Ausnahmecharakter eingebüßt hat. erlebt es einen bis heute noch nicht 
abgeschlossenen Veränderungsprozeß. bei dem ~an die Stelle von . .. ausnahmswei
sen Vergesellschaftungen von Sonderopfem ... ubiquitäre gesellschaftlich vermit

telte Gewährleistungen getreten« sind. so daß es gerechtfertigt erscheint. vom 
Übergang zum ",Soz.ialstaat'. zum Staat der .Daseinsvorsorge, oder zum >Wohl
fahrtsstaat,« zU sprechcn9'. Als Folge dieses Vergesellschaftungsmechanismus erfüllt 
der Staat im Notfall »ohne Gegenleistung individuellen Bedarf«9' (Sozialhilfe als 
»Basissicherungssystem«9l) und erkennt damit ungeachtet der Beibehaltung des 

84 Wie die' etausflSche, Grundr<chtsdenkm forsthoff'scher Prlgung 'UI. vgJ. E. FOfSlholf, Du S',OI der 
Indu,megesellscholr, '97', $. , S J . 

8$ So gese.hen verfolg, die En,sche.dung des Bundl'wcrwallungsgcnchls zur Pnvuschulfin""·LJef\lJ)g, d.ß 
.. das SI:UL<grundgesc,z so auszulegen 1St, dl1l die drohende L.hmlcgung "lnes FreihClLlrechles .bge· 
wcndtt w"d •• BVwGE '7. )60, )6), den nehllgen An"lz . 

86 Vgl. Habtrle, WOS,Rl. )0, S. 1)6 (LS > J). 
87 Bereu. sehr Iruh hat d .. Bund ... vcrwoJtungsgcnch •• g."u(z, .u( die SozIalst:l .• lsklm,eI, eIn subJck"v~ 

öf(cntlichn Recht auf Fur,or,c anerkannlJ BVwGE 1, 1)9. t6t. 
88 Hans J. Wolff. O . lhcbol, a . • . O .. § ,)8 le Rz.j. 
89 W. Rüf,,~r, •. a. 0., S. HO (LS 4)· 

90 U. Muckenberger, Thesrn zur Funktion und EnCWlCklullg des So zOllrechts, KJ '976, H I H., H). 
9' A .•. 0 .• S. ) S J •• ben,o d" Ziul zuvor . 
9' W. Rüfner. Die Rechlsformen der ooz,,}.n Sicherung und d .. Allgememe Verw.lcungsrecbl, VVDSIRL 

,8 ('91>9), S. 14,1(', "9, LS). 
9) F.ude, •. .1.0., S. 8). 
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I}O 5ubsidiariütsprim.ips prinzipiell an, daß der Eintritt einer individuellen Notlage 
nicht mehr ohne weiteres auf individuelles Versagen zurückgeführt werden kann. 
Die Garantenstellung des sozialen Rechtsscaates für die SichersteJlung eines men
schenwürdigen Daseins seiner Bürger (§ 15GB AT)9. hat in der Normierung 
sozialer Rechte in den § 2 ff. 5GB AT seinen konsequenten Ausdruck gefunden. 
Damit hac sich der Gesec1.geber um eine histOrisch angemessene Akrualisierung des 
Gelrungsaospruchs der Grundrechte bemüht und dem im 50zialstaatsgebot enthal
tenen Aufrrag zur Entfalrung sozialer Aktivitär (Bundesverfassungsgericht)1! em
sprochen. Insofem korrespondieren die sozialen Recluc der §§ 2 fL 5GB AT mit 
den im Rang einfachgesetzlicher Vorschriften für die Bundesrepublik Deutschland 
verbindlichen Menschenrechtserklärungen. in denen Garantien für das Recht auf 
soziale Sicherheit aufgenommen sind, wie der Europäischen Sozialcharta vom 
18.10. 196116 und Art. 9 des Intemauonalen Pakts über wirtschaftliche. so<..iale und 
kulrurelle Rechte vom 19.11. 1966. Auch ohne daß sich aus den §§ 1 H. SGB AT 
uominelbar einklagb.ue Anspriiche für den Einzelnen ableiten lassen17, liegt der 
normarive Sinn dieser Bestimmungen nin der weiteren Konkretisierung der in § 1 
genannten Aufgabensteilung~9S und damit der Menschenwürdegarantie des Art. I 

Abs. I GG, die § J SGB AT ins Sozialrecht transponiert~9 . Entsprechend ihrer 
"Funktion als Leitlinie für die Anwendung des Sozialgesetzbuchesa TOO sind die 
§§ 2 H. SGB AT bei der Interpreution aller Vorschriften des Sozialgesetzbuches und 
bei der Ausfüllung von Ermessensspielräumen (§ 40 SGB AT) verbindlich zu 
beachten"", so daß sich die Lösung sozialrechdicher Konfliktlagen in jedem Fall 3m 
Primat der Verwirklichung individueller Freiheitsrech.te. und zwar in ihrer Doppe/
funktion der Verbürgung eines SUZluS negaLivus und pOS/livus zu orientieren hat. 
Die Verpflichtung zur Respekcierung der Grundrechte im 50zialrecht ohne jeden 
Abstrich folgt aber auch aus dem Umstand. daß es sich bei der Fürsorge für 
Hilfsbedürftige um die Erfüllung von StaatSzielbestimmungen - Grundrechtsreali
sierung und Sozialsuatsverwirklichung - handele. Denn durch Art. [ Abs. J GG 
werden die Grundrechte für Gesetzgebung, vollz.iehende Gewalt und Rechtspre
chung für unmittelbar verbindlich erklän, wie das Bundesverfassungsgericht ia 
seinem Grundsatzbeschluß zum besonderen Gewaltverhä.1mis ausdrücklich betont 
hat und in dem es der obrigkeitsstaatlichen Auffassung von der Möglichkeit 
grundrechtSfreier Räume im Verhältnis zur Staarsgewalt eine eindeutige Absage 
eneut hat'o,. Dieser umfassenden Bindung der staatlichen Gewalt an die Grund
rechte widerspräche es, wenn deren Geltungsanspruch im Bereich s01.ial-staatlicher 
Daseinsvorsorge ohne ausdrückliche gesetzliche Legitimation durch bloßen Verweis 
auf eine allgemeine grundrechtsimmanente Sozialpl1ichrigkeit des Bürgers außer 
Kraft gesetzt werden könnte. Es liefe auf die Rekonstruktion des überholten, weil 
verfassungswidrigen besonderen Gewaltverhältnisses 'OI im Gewande des Sozial

rechtsverhältnisses hinaus. wenn der auf suatliche Sozialleistungen angewIesene 

94 Vgl. BVerfGE H, }Ol, )33; Kinner, ~ .•. 0., Art. 10 Abs. I-}, R~ . 6) . 
9\ BVerfGE 1,97, JOI; 44, H3, }71; ~b.nso BV~G Buchho~ 1I Art . 6 GG Nr. 16, S. 8. 
,6 An. 11, I). I~. Zur grund,arzlichen BcdeuulnS di ... , Menschenreclll, ... :zung lur die EnrwlckJung 

sozl,le, Grundrechte vgl. H. Schambock, Grundrecht< und Soz .. lordnung. Gedanken zur Europo;· 
sehen Sozialch.na, B.din 1969. 

97 Arg. § 1 Abs. ! SGa AT. 
98 So die Begründung df3 Reglerungsenrwurls, BT -0 ... ,/868. 
99 Wencnhruch, 111: Bochumer Kommenl~r zum Sozl.lg''''·I>:buch, Alig. Teil, '9, § 1 R~. 2. Die gleIChe 

FunKlion "lner KonkrCll"erung der Mcnschcnwiirdq; ... anue h., § lAbs. 2 S$HG. 
ICO Begriindung d", Reg . Entwurfs , BT·Drs. 7/868. S . l} . 

101 W.rtcnbruch, l.' . 0., § 2 Rz. 34 ; H,uck-Hames, > . •. 0 .. § 2 Rz.,. 
101 BVerfGE H, I, 11, SI. Rspr. 
10J BVerfGE H, I, ,of., vgl. .ber luch den g"ß<mciligen Srandpunk. lsensO<' (oben Anm. 64) · 
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Bürger gerade wegen seiner Angewiesenheit auf staatlichen Schlitz grundrechclich 
enteignet werden könnte. 
Daß das So:z.ialgesetzbuch der Möglichkeit, den Schutzanspruch der Grundrechte 
im Sozialrecht zu umgehen, einen Riegel vorschiebt, erneUt eine den Zusammen
hang der §§ I Abs. I und ) 15GB AT erfassende Berrachtungsweise. Die in § I 
Abs. I SGB AT formulierte allgemeine Zielsetzung des 5GB, ein menschenwürdiges 
Dasein zu sichern, und der in § )' 5GB AT definierte Totalvorbehalt des Gesetzes, 
wonach 

~Rechte und Pflichten in den Sozialleisrungsbereichen dieses Gesctzbuch4 ... nur begründet, 
festgestellt, geändert oder 3ufgchoben werden (dürfen), soweit ein Gesetz es vorschreib, oder 
zuläßt., 

sind letztlich dem gleichen verfassungsrechtlichen Prinzip geschuldet. Die Konkre
lisicrung der Menschenwürdegaf:lfltie in § I Abs. I SGB AT korrespondiert mit 
dem Tou1vorbehalt insofern, als auch dieses Rechtsinstitut einer Konkretisierung 
des Grundreclltsschutzes dient und damit ffiiltelbar auch dem Schutz der Men
schenwürde, wenn man die Grundrechte als Konkretisierungen der Menschenwür
degarantie begreift. Die Verstärkung des Grundrechtsschutzes war, wie aus der 
Begründung dcs Regierungsencwurfs hervorgeht, der Zweck der Aufnahme des 
Totalvorbebaltes: 

.Einer der hcrgebfllchten Grunds3tze des RechlSStaates besteht darin, daß der Suat und seme 
InsLHUlioncn in RechLSposilionen des einzelnen nur durch Gesetz oder aufgrund eines 
Geselzes eingreifen dürfen . Da die im SGB geregelten Begünsligungen ebenfalls nicht im freien 
Ermessen der öffentlichen Verwaltung scehen, sondern d~zu bestimmt sind, den sozialen 
Rechtsstaat zu verwirklichen, erstreckt § 31 den Vorbebalt des GeselZes a4 alle Akte, durch 
die der Rechuheu deJ einzelnen berühl7 WIrd.''''. 

Damil trägt § )' 5GB AT den Überlegungen des Bundesverfassungsgerichts zur 
notwendigen Ausweitung dieses früher nur für die Eingriffsverwaltung maßgebli
chen Rechtsinstituts Rechnung, weil nur so unter veränderten Rahmenbedingungen 
im Verhälcnis von Staat und Bürger der Grundrechtsschutz des Einzelnen ausrei
chend sichergestcllr werden kann. Im Blick auf die den Grundrechten eigenen 
Gesetzesvorbehalre und die in ihnen enthaltenen objektiven Wertenrscheidungen 
sowie im Interesse der Verwirklichung des Gleichheiessaezes ergibl sich für das 
Bundesverfassungsgericht, daß 

.die von der konstitutionellen bürgerLich-liberalcn Staatsau{fassung des '9.Jahrhundem ge
prägte Formel, eIn Gesetz sei nur dort erforderlich, wo ,Eingriffe in Freiheit und Eigentum. in 
Rede slChen, dem heutigen Verfassungsve(st.~ndnis nicht mehr voll gerecht wird. Im Rahmen 
einer demokratisch-parlamentarischen Sl~atsverfassung, wie sie d,s Grundgesetz. ist, \.icgt es 
näher ~n~unehmen, d:lß die Entscheidung aller grunds~lzlichen Fragen, die den Bürger 
unmilldhar betreffen, dureh GesetZ erfolgen muß, und zwar losgelösl VOn dem in der Praxis 
fließenden AbgreozlIogsmerkmal des ,Eingriffs,. Staatliches Handeln, durch das dem Einzel
nen Leistungen lind Chancen gcwähn und angeboten werden, ist für eine Exisrenz in Freiheir 
o[t nicht weniger bedeutungsvoll als das Untcrbleiben eines ,Eingrif{s,~,oJ. 

'04 ßT-D~. 7/868, s. z7, HCTVQ,h.bung D.St. 
lOS BVcrfGE 40, zp. '49· Auch wenn das BVenG o({en)äß" welche ßtrcl~he <u,t1ichcn Handelns ,m 

emulnen von diesen Grundsätzen beHo({en smd, l>ßt Sleh wob I die frühere AUa'5sung d .. BVcrlG 
(E '7, 110, l! 6) und des Bundesvcrw.Jrung,g.·nch" (Buchholz JI Art . 6 GG Nr. 16, S.9), daß der 
Gc ... ugeber ,m Berel~h der gewährenden Verwaltung freter gestellt '-'t als 'n der Eingriasverw:lhung. 
aufgrund der gegebenen negrundung n,ch, mehr 'uf,,,,,ht erhalten, vgl. auch BVeriGE ~8, >10. '". 

Ben-iu mit d~, vOm Bundcsvcnvlltungsgenchl Vertretentn Auffassung. daß eUle untrcnnb"c Wechsel· 
wukung ZWISchen Eingriff und LeIStung bestehe und die Exekutive dal,er .,ner gesetzlichen Ermächu
gung bedürfe, auch wenn ... Iediglich Leistungcn ,·rbnngt (ßVwGE 6, .81, ~8S ; ,8. } p). ~elehnNc SIch 
eIne Wende .b; vgl. Schnapp, In: Boc),umc, Kommentar, •. >. 0 ., § J r IU. 8. Wie we .. di. Konkreust.
rung >n A usfullung des Gesetzesvorbehaltes zu gehen h", ISI eIn Problem des r.dllssludichen 
BCSlunrnthclt.';gcbotts. 

IJ 1 
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IJ2 Wenn also wegen des Demokratie- und Rechtssuatsverständnisses des Grundgeset

zes im Interesse des Grundrechtsschutzes der Gesetzgeber in grundrechtsrelevanten 
Bereichen »die wesentlichen Entscheidungen M , und ,,:Lwar wesen dich für die Ver

wirklichung der Grundrechte" selbst zu treffen und zu verantworten hat'06, druckt 
sich im Totalvorbehalt des Gesetzes gemäß § 31 SGB AT die Einsicht in die 

Notwendigkeit aus, daß auch und gerade das Verhähnis des Hilfsbedürftigen zum 

Staat des umfassenden Grundrechtsschurzes bedarf, zumal auch hier eine untrenn

bare Wechselwirkung zwischen Leisrung und Eingriff, und zwar nicht nur im 
Bereich der MirwirkungspfIichten. bestehen kann '07. Verfassungsrechdich lst mithin 

der Gesetzesvorbehah des § 315GB AT in den Grundrechten, speziell in den 
grundrechtlich normierten Gesetzesvorbehalten veranken,08. Als Folge der Verän

derungen staatlicher Aufgabenerfüllung im Sozialrec\u übt mithin auch der leistende 

Sozialstaat im klassischen Sinn Hoheitsverwaltung als einseitig handelnder Staat 
aus,e9, so daß auch die MitwirkungspfIichten im Kontext des grundrechtsbewehrten 

allgemeinen Gewaltverhältnisses zu verorten sind. Aus der notwendigen Beachtung 
der Grundrechte im Sozialrecht ergibt sich die Konsequenz, daß die gesamten 

Anspruchsvorausseezungen für die Gewährung von Sozialleistungen gesetzlich 

eindeutig determiniert sein müssen. Blankettnormen wie das in § 9 S.I SGB ,AT 

i. V. m. § 1. Abs. t B5HG als allgemeiner Rechtsgrundsatz formuliene Nachrang

prinzip reichen ebensowenig wie die Konstruktion der grundrechtsimmanenten 

bzw. sozialstaatlich begründeten Sozialpflichtigkeit des Bürgers dazu aus, dem 

durch § 3\ 5GB AT verdeutlichten Erfordemis dcr gesclzlichen Konkretisierung 

von Grundrechtsbeschränkungen nach Maßgabe des jeweiligen grundrechclichen 

Sondervorbehahs gerecht zu werden . Auch mit dem Konstrukt des freiwilligen 

Grundrechtsverzichts, das der Unveräußerlichkeit der Menschenrechte wider

spricht (An. lAbs. 2 GG)' IO, läßt sich die NOTWendigkeit der gesetzlichen Ausge

staltung von MiTWirkungspfIichten nicht umgehen. Sofern durch Normierung von 

MjtwirkungspfIichten der grundrechtlich geschützte Bereich des Individuums ein

geschränkt wird, ist zusätzlich zu allgemeinen rechtsstaatlichen KriterieD (Be

stimmtheic) das Zitiergebot des Art. '9 Abs. I S.l GG'[[ und die Wesensgehaltsga

rantie des Art. 19 Abs. 1. GG zu beachten" ". Ferner werden bei grundrechtsrelevan

ren Maßnahmen der Sozialhilfeträger die Gebote der Verhälrnismäßigkeit des 

Mittels und der Zumutbarkeic. die ihrerseits Ausdruck der notwendigen Grund

rechtsorientierung jeglicher Staatstätigkeit (An. 1 Abs. 3 GG) sind, wirksam. 

Schließlich ist ganz allgemein bei der Beurteilung sozialrechrlicher KonfIiktfälle § I 

Abs. I SGB AT zu befolgen, demzufolge der verfassungsrechtlich zulässige Umfang 

106 BV.riGE )4, 16s. '9'; 40,1)7.148; 4'. 1\1,260; 49,89.1261. 
107 Denn die Versagung emu u'<lung. lIlf Jie ein Rechtsanspruch bfSceh" stellt C\fIcn Eing(ilf m die 

Recht'posltlon des ßcrechug.en d.r. Auch für filberle "nd .LelslUngsverhihnissc ... potentiell 
Grund,-.,chuverhältnL<se«. WDStRL JO, S . ~8. 

lOS Zustimmend Schnapp, In: Bochum« Komment .. ><, a. a. 0., § J' Rz. IJ. 
10? Zutreffend RUfner, a .•. 0., S. ,,8. LS 4. 

I '0 Dung. ,n: Maunz-Düng .. Herzog-Scholz, Grundgesetz. Ar\. I Abs.l, Rz.74. Bedenlt.co Jf) dieser 
Riehtun, bel Th.eme, In: Wann'gott, , .•. 0 ., §§ 65 1U. 1 ,; vgl. auch Srurm, Probleme eines Ven,ch" 
auf Grundrechte, In: FeslSchrih fur W. Geiger, '974, S. '73 H. 

I t, D. dir In ~ 60 A bs. I Nr. 1 5GB AT nonnrcrten Mitw,rkungspOi,hten eone sehoo 1m vorkonsututlonel .. 
Icn Recht mogliche Grundrcchuc,oschr!inkung wlCderholen, WIrd n,ch der Reehuprcchung d", 
Bundesv.rfas~ungsgenchlS das Ziuergebo, des An. '9 Abs. I S.l GG nocht verlelzl. 
Eine Milwrrkungspllieht, der Au.kunftscncilung durch Dreue ZUZUSllmmen, bestand schon nach d.r 
früheren Rechtslage; vgl. BSG 50~R uoo §15~1 RVO Nr.l. S. s; vgl. Thoeme, •.•. 0., §60 RZ.l . 
Insofern ,st die Moglichkc,t eon" nCuen Grundrcchubeschr'nkung IUcbt geschaffen wordeo, '0 daß 
dem Ziucrgcbol nech. entsprochen ~u werden br>ucbl, vgl. (.a,;sd01>l)n, a. a. 0 .• § 6S Rz . 6; Grüner, 
0 .•. 0., Vorbtm. zu ~§ 60--67, S. 4 ,m Anschluß an BVerfGE ,6, '94. '9'1. 

1 11. Ebenso Dickmann. 3 .•. 0 ., S. '71. 
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der Mitwirkungspflichten nicht nach Maßgabe staatlich vorgegebener instiLUtionel
ler Sachzwänge, sondern auf der Grundlage des emanzipatorischen Versprechens 

der Menschenwürdegarancie zu inrerpretieren ist. 

IV. Die Auskunflspflichten gertUiß § 60 Abs. I Nr. I SGB ATund das 
mfomlallonelle Selbstbestimmungsrecht gemäß Art.2 Abs. J 1. V. m . Art. J Abs. [ GG 

I. Problem lage 

Im Rahmen der Mitwirkungspflichten gemäß §§ 60 H. SGB AT kommt der in § 60 

Abs. r 5GB AT statuierten Auskunftspflieht im weitesten Sinne insofern besondere 

Bedeutung zu, als jeder Bezieher von Sozialleistungen mit der Antragstellung der 
Pflicht unterworfen wird, »alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich 
sind, und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erfor
derlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen«. Damit stellt sich die Frage, 
welche Grenzen dem sraatlichen Auskunftsverlangen im Hinblick auf die dem 

Einzelnen hierbei u. U. abverlangte Bereitschaft zur Einsichtnahme in seine an sich 
dem Schutz der Privatsphäre unterliegenden persönlichen Verhältnisse gesetzt 

sind . 
Ganz allgemein stellen die Mitwirkungspflichlen des Sozialhilfeberechtigten gemäß 
§§ 60-62 SGB AT Modifizierungen des allgemeinen Untersuchungsgrundsatzes 
gemäß § 2.0 Abs. ) 5 . ( 5GB X dar, der die Behörde verpflichtet, den Sachverhalt von 

Amts wegen zu ermitteln "' . Der Unrersuehungsgrundsatz selbst verschafft dem 
Prinzip der Gesetzmäßigkeir der Verwaltung Geltung (Art . 20 Abs. 3 GG) und dient 

der Ermittlung der materiellen Wahrheit, so daß die Behörde nach allgemeiner 
Ansicht den »wahren- Sachverhalt vorbehaltlos aufzuklären hat"l. 
Die in § 60 Abs. ( Nr.l 5GB AT vorgesehene Mitwirkungsverpflichtung des 
Antragstellers, die bezüglich der entscheidungserheblichen Tatsachen im Gesetz 

festgelegt ist und bezüglich der Zustimmung zu Auskünften durch Dritte erst auf 
ausdrückliches behördliches Verlangen ausgelöst wird, soll die Sozialverwalrung in 
die Lage verse12en, die Tatbestandsvoraussetzungen für die Gewährung von Sozial
leistungen hinreichend exakt bestimmen zu können. Denn ohne Mitwirkung des 
Betroffenen sind die Sozialäm(er vielfach nicht in der Lage, den entscheidungser
hebliehen Sachverhalt in der erforderlichen Weise aufzuklären. Die Auskllnfts

pflicht gill, soweit die betreffenden Tatsachen für die Leistungspflicht erheblich 
sind, grundsätzlich »inhaltlich unbeschränkc«lq. 

Dabei sollen im folgenden anhand der neueren Praxis der Sozialverwaltung, die 
Gewährung von Sozialhilfe davon abhängig zu machen, daß der Antragsteller sich 
dem Sozialamt gegenüber zur Entbindung vorn Bankgeheimnis für Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft bereit erklärt, - einern besonders krassen Fall der Persön

)ichkeitskoncrolle des Betroffenen - die rechtlichen Probleme einer umfassend 
geltend gemachten Auskunfrspflicht, die mit der Androhung der Leistungsverwei
gerung gemäß § 66 SGB AT gekoppelt wird. dargestellt werden . Hierbei wird 
insbesondere zu fragen sein, ob die vom Gesetzgeber zweislufig angelegte Begren-

112 Vgl. hIerzu und 2um folgenden mit LIIer.mrhmwcISen Im eInuln<n D . Ster7.cl, Dl> B.nkgeh.,mnlS m 
d~r Soz"lhiHt, ,n : S. Wendl, Hrsg., Dcr D'lenschUL2 und stJnc Bedeutung für die ßC"2ntr:ogung VOn 

Soz"lhilfelmcuollen, 1,9&j. 
IIJ Casselmann ••. a . O ., § 60 R2.) . 

"4 Vgl. Rüfner, VSSR (j) 1977. 1P; Diclunann •. a. 0., S. ,68. 

I)) 
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134 zung dieser Mirwirkungspflicht - zum einen durch die Tatbestandsmerkmale »er
heblich~ und »erforderlich" in § 60 Abs. I SGB AT selbst. und zum anderen durch 
die in § 65 Abs. I SGB AT gefordene Beachtung des Prinzips der Zumutbarkeit und 
Verhälrnismäßigkeit - dem notwendigen Grundrechesschutz des Einzelnen ausrei

chend Rechnung trägt. 

2. Grenzen des Amtsermittlungsgrundsatzes gemäß § 20 SGB X 

Tatbest~ndlich selZt die Mirwirkungspflicht des Leistungsberechligten, der Aus
kunftseneilung durch DriHe zuzustimmen (§ 60 Abs. , Nr.2. Alt. SGB AT) 
einmal voraus. daß entscheidungserhebliche Tatsachen in Frage stehen, deren 
Kenntnis nur durch Auskünfte Dritter zu erlangen sind. Die sich auf die Vermö
genslage des Berechtigten beziehenden Tatsachen wie Bankverbinduogen, Konto
stand sind zwar im Hinblick auf deo Grundsatz, daß Sozialhilfe derjenige nicht 

erhält, der sich selbst helfen kann (Nachrangprinzip, § 2 Abs. J BSHG), leistungser
heblich, gleichwohl ist die gefordene Aufhebung des Bankgeheimnisses nicht 
erforderlich. 
Ungeachtet der Befugnis der Sozialverwaltung, daß sie grundsätzlich über An und 
Weise sowie den Umfang ihrer Erminlungstätjgke;t frei entscheiden kann (§ 205GB 
X), steht es keineswegs in ihrem Belieben, jedes Vorbringen des Antragstellers in 

Frage zU steHen. Durch das Tatbestandsmerkmal "erforderlich- in § 60 Abs. I Nr. l 

SGB AT wird der verfassungskräftige Verhälmismäßigkeitsgrundsarz in der Weise 
konkretisiert, daß sich für die Behörde hinsichtlich der An und des Umfangs der 
Ennittlungslätigkeit die Verpflichtung ergibt, keine überflüssigen Ermittlungen zu 
führen"j. Insoweit wird der Untersuchungsgrundsatz des § 20 5GB X grundrechts

relevant limitiert. Denn der Untersuchungsgrundsatz bedeutet nicht, wie die amtli
che Begründung unterstreicht, daß 

.jede Behauptung bezweifelt werden (müßte) und erst d.nn zugrundegelegt werden (könne), 
wenn sie bewiesen sei. Die Aufklärungspflichl beschränkt sich insoweil auf die Behebung 
eigener Zweifel. Die Behörde braucht d:ilier, sofem sich nicht aus der Ge.sunllage des FaUes 
Bedenken aufdrängen. einem Tarumstand nicht durch eigene Ermittlungen nachzugehen, 
wenn er von niemandem bestntlen wird."'. 

Zu der mit Hilfe einer umfassenden Bankauskunfc angestrebten KOntrolle der 

Kontoführung des Antragstellers besteht kein Anlaß. wenn die Behörde aufgrund 
der von dem Antragsteller abgegebenen Erklärung über seine Vermögensverhält
nisse (nicht anders wie in der Steuererklärung gegenüber dem Finanzamt)"7 über 
das Vorliegen eines SozialhiHeanspruchs entscheiden kann . Auch der sozialhilfebe

rechligte Bürger haI gegenüber der Behörde Anspruch auf Venrauensschu[z. des

halb muß diese von der Richtigkeit seiner Angaben ausgehen"s. Ein unsubstantiier
ter pauschaler Allgemeinverdacht läuft auf eine unzulassige »Kriminalisierung einer 
ganzen Bevölkerungsgruppe«"8' hinaus und widerspricht der gebotenen Einzelfall-

''I G",ner, ,. l. 0., § .0 Anm. lIl. 
116 BT-Drs. 8hoH zu § '0. Vgl. auch 8GH MDR '9S S, S. 374 sow,e [.Icu,lozz>, Dor Untersuchungs· 

g",nd~alz, in: F.SlSchrih für Boorbc'K-Vcrbg, '977, $. 18S rr., '9); Grünu, •.•. 0 .• § >0 Anm. 1lI, 1. 

1'7 Vgl. Nr. J des sog. Bankencrl.sses dcr Fin:ll1zverwaltung vom )1. 8.1979. BS,BI79 1190: > ••• für den 
Regelf.1I (kann) d,yon ,usgrgmgen werdm, d<Iß die Ang.ben In da Sleuererkhrung voll'Lindig und 
nchug smd •. 

Ilg jlV",G NJW 1918, '54. 156. VG ßrauruchwe'g, B. v. 13.4.19&\, ,nlo .. ho 198$, S.Il. \8: VG 
Frmklurt/M., ll. y. 8. S. '98S. mfo al,o '98\, S.60. 6,. - Ebenso Gruner, a. a. 0., § 60 Anm. 1lI , . 

,,8. So VG Braunscnwc'g, a.'. 0 ., $.18. bezüglich d.r Soz,.l.mlSkon,rolle durch H.usbesucht . Zu di«" 
Problfm""k ygl. luch K.Ondcrk>. H. Schlde, RechtlICh. Grenzen für $oz,:u"",,,kon,rolle, S02,~1 
ex'fl \981. Nr.,. 5.16ff. 
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prüfung sowie der nach dem Grundgesetz bestehenden Vermutung der Gesetzes
treue des Bürgers . Bereits aus diesen Gründen wird der Anspruch des Antragstellers 
auf Erfüllung seines Sozialhilfeanspruchs gemäß § 3& SGB und § 4 BSHG nicht 
verwirkt, wenn er sich weigert, der schrankenlosen Offenlegung seines Bankge

heimnisses zuzusrimmen. Der Ausschlußtarbestand des § 66 SGB AT greife deshalb 

nichr. 

J . Verhältnismäßigkeils- und Zumulbarkeitsprü/ung gemäß § 65 SGB AT 

§ 65 SGB AT zieht mit der Positivierung des Verhälmismäßigkeits- und Zumuthar

keitsprinzips eine weitere Grenze. Die in Erfüllung der Mitwirkungspflichten 
möglichen Eingriffe in den grundrechtlich geschützten PersönuchkeiLSbereich 
(Art. 2 Abs. I, Art. 1 Abs . 1 GG) sollen für den Betroffenen zumutbar bleiben . In 
diesem Sinn heißt es in der amtlichen Begründung des Gesetzentwurfs: 

.Die Vorschrift enthält Beschränkungen aller in § 60 bis 64 genannten Mitwirkungspnichten. 
Abs.1 nennt mit der Zumutbukeit die Grenze, die l.\Jf Wahrung der PersönlichkeiLSsphäre 
und der körperlichen Inlegrität des Einzelnen erforderlich ist und !leUt klar, daß in Anspruch 
genommene Sozialleistungen und die Mitwirkung des Berechtigten in einem :mgernessenen 
Verhältnis zuein~nder slehen müssen ... «"9, 

Gleichwohl wird von einem Teil der lehre und VOn der höchstriehrerlichen 
Rechtsprechung, wie dargelegt, die Möglichkeit des Grundrechtseingriffs bei Erfül
lung von Mir:wirkungspAichten negiert. 

Prufungsmaßstab des in § 65 SGB AT nonnierten Verhii.lmismäßigkeitsgrundsatzes 
ist in diesem Verfassungsverständnis nicht mehr die nach den Grundrechten beste

hende prinzipielle Freiheitsvermutung für den Bürger (An. J Abs . 3 GG). Vielmehr 
wird von der widerlegbaren Vermutung ausgegangen, daß dem sc-aadichen Interesse 
an der Aufklärung des wahren Sachverhalts im Interesse des Legalitätsprinzips der 
Verwaltung und auf der Grundlage des ausgefüllten Gesetzesvorbehalts der Vorrang 
gegenüber dem privaten, grundrechrlich geschützten Inceresse gebührt, dies nicht 
zuletzt unter Hinweis darauf, daß andernfalls die sozialen Kosten von der Allge
meinheit zu tragen sind. Im Vorfeld der Grundrechte besteht mithin für das dem 

staatlichen Eingriff entgegenstehende private Interesse ein erhöhter Legitimations
bedarf, weil die Grundrechte die entscheidende Trennlinie zwischen staatlichen und 
privaten Interessen ziehen. Weil also bereits ein Grundrechtseingriff verneint wird, 
wird die Annahme eines wichtigen Grundes, der die Erfüllung einer VOm Gesetzge
ber prinzipiell für zulässig gehaltenen Mir:wirkungspflicht ausschließen könnte, nur 
in Ausnahmefällen statthaft sein "0, 

Sofern einige Autoren dagegen grundrechtsrelevante Eingriffsmaßnahmen in den 
Mitwirkungspflichtcn sehen, wird entsprechend dem Verständnis des Sozialrechts
verhähnisses als wechselseitigem PClichtenverhälmis vom Einzelnen gerade im 
Bereich staatlicher Teilhabegewährung erwartet, daß er im hohen Maße Beschrän
kungen seiner Handlungsfreiheit im Interesse des sozialen Zusammenlebens hin
nimmtH

' . Bei der Bestimmung des wichtigen Grundes gemäß § 65 SGB AT wird 

dementsprechend dem öffentlichen Interesse, die Ausgaben der Sozialverwaltung 
niedrig zu hallen, ein hoher Stellenwert eingeräumc. 

1 '9 BT-Drs , 7/868, S. }). 
"O Den Ausn,hmcch;uaklcr hrb. L<:n:hc, ~.l, 0., S. 97 besondcr.< deutlich hervor , V&I. auch Tl"emc, 

a .•. O. , § 6[ Rz.6. 
111 G.Schrntiing. D>.< Sozt>lgesclzbuch (SGS) Allg, Teil, BB '976, ,87 f(', '90; D,ckmann, SGb '975, 168, 

J69I. ; Henke, VSSR (4) '970, ~I H., 49fl. 

IJ 5 
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Demgegenüber ist davon auszugehen, daß das Verlangen der Sozialverwalrung, der 

Aufhebung des Bankgeheimnisses zuzustimmen, in das durch An.2. Abs . I i. V. m. 
An., Abs. 1 GG geschützte Persönlichkeitsrecht des Sozialhilfeberechrigten ein
greift, wobei der grundrechtsrelevante Charakrer dieser Maßnahme sich aus der 
Rechtspflichtqualitiit der Mirwirkungspflichlen' II ergibt. 
Der mit dem Bankgeheimnis bezweckte Schurz des Venrauensverhälmisses zwi
schen Bank und Bankkunden, der der SicherSlellung der Geheimhaltung der Ge
sohähsbeziehungen und Vermögcnsverhalrnisse des Bankkunden gegenüber Dritten 

diem" l , gehört zu dem durch das Persönlichkeitsrecht geschützten Schuubereich 
der Geheimsphäre des Einzelnen. Wenn dieser Teilbereich der Privatsphäre nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch nur relativ geschützt ist 
und nicht vom absoluren Schutz der gleichfalls im Persönlichkeitsrecht des An.2 

Abs. I, An. J Abs. I GG verankerten Intimsphäre erlaßt wird"" bedeutet dies, daß 
Eingriffe zwar prinzipiell staHhaft sind, aber durch Anwendung des Verhältnismä
ßigkeitsgrundsaLZes legitimiert sein müssen. 
Der Geheimhaltungsanspruch des Sozialhilfebereehtigten wird zusätzlich im Hin
blick auf staatliches Auskunhsersuchen über ihn betreffende Daten durch das aus 
dem Persönlichkeitsreche abgeleitete "informalionelle Selbstbestimmungsrecht«, 
d~s ebenfalls zum Schutz der privaten Geheimsphäre dient"!, verstärkt. Der Ein

z.elne muß hiernach aufgrund des ihm zustehenden Selbstbesrimmungsrechts grund
sätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten 
bestimmen können, weil nur so unter den veränderten Bedingungen moderner 
InforJ!lationstecbnologien die Freiheit gewährleistet werden kann, aus eigener 
Selbstbestimmung zu planen oder zu entscheiden. Freilich gilt wegen des Sozialbe
zuges des Individuums dieses Grundrecht nich. absolut, und der Einzelne muß 

daher Einschränkungen im überwiegenden öffentlichen Interesse hinnenmen U !. 
Die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Grundsätze zum Geltungsumfang 
des jnfonmuionellen Selbstbestimmungsrechts, denen uneingeschränkt zugestimmt 

werden kann"6, zeigen, daß diesem Grundrecht über den Aspekt des DatenschutZes 
im engeren Sinne hinaus allgemeine Bedeutung für jede Form der Dalenerhebung 
zukommt, weshalb in der durch § 60 Abs. I Nr.' SGB AT feStgelegten Mirwir

kungspflicht, der Auskunftseneilung dureh Dritte zuzustimmen, aueh ein Eingriff 
in das Recht auf informacionelle Selbstbestimmung zu sehen ist. 

Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Beachtung des Verhält
nismäßigkeiLSgrunds2tzes (Übermaßverbot) bei Eingriffen in das PersönJichkeils-

I H Diese Be5llmmung der ~ed".spnichtqu"lil't ISI eonc Folge der notwendigcn Grundrechlsoncnllerung 
des Sozllirech'~verhältnlsscs . Dem AnuLZ von Diclunann, a.l. 0.) ""nn ImOw<\( weilgehend gefolgt 
werden. 

11J Sichtcrm.nn. Bankgehelmn.s uod ß~nlouskunfo, 2. Aun.) 19S7, lOlhar H.], ße<:kcr, Ocr Bankencrlaß, 
'SS). 

"4 Zur EntWIcklung der Recntsprechung des Bundesvu(;l.S5ungsgenc.hls vg). Podlech. on: Alrern.uv
Kommentar ~um Grund!;c,c,"<, An. ~ R~ . 10 ff. - Zur Problemllik J"" vom Bundcsveriassungsgencht 
b~n\lt~ten Maßstabes für die Abgrenzung von absolut geschütztem BereIch, zu der. freilich wiederum 
mit Einschr.nkung'·n, die jnumsphärc des Mmsehcn gehön. und der nur relativ ge.<ehurz.cn I'I1v •• -
oder Gch"fT1sphärt vgl. T. Bbnkc, D . Storze!, Die Inntnwch der Außenwelt der Innenwelt als 
Rcchuprobkrn oder Selekllon durch Tcsts und Mer1scl!enwiird •• m: Grubou:sch. Rekelius. Tcstthoonc 
- Tc"pr~lS, 2. Aurl. 1980. S .• 68 fL, '79 L 

IZ\ BVcrfGE 6S, 1,4. ff. - E.s muß davon ausgegangen werden. daß das Bundesvcrh ... ungsgencht auch Im 
Volks~ählungsuneil unausgesprochen on .einer 2um Personlichk."sm:h. en,wlckelten .Spharenthto
ne- festhallen wollte. was nIcht zule.zt seone eigene Be2ugnlhme auf die I,,<nu ergangene eloschliigJge 
Rcchuprechung btwel"- A. A. U. Muckenborger. Inlorm,,"onsschulZ 11. V.rfas.ungsgebot. KJ ,,84. 
I H., 5.7. 

,,6 In die,c-m Sinn auch die iibtn>'lcgendt ReSOIl.n~ dicser Entsc.heldung In der Lila>"". ZU"" Disku.
Slons ... nd vgl. noutrdings E. Dcnmngtr. Da. Rocht ~u[ Infoml311onelle Sdbstb.",mmung und innere 
Sichcrhm. KJ .,8,. S. l'!'/', Anm. ,-
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recht bzw. informationelle Selbstbestimmungsrecht (An.2 Abs. l i. V. m . Art.! 
Abs. [ GG) ergibt sich, daß - von Fällen abgesehen, in denen die Durchsetzung des 

scaadichen Interesses zwingend norwendig erscheint - in jedem Fall eine konkrete 
Einzelfallpriifung stattfinden muß, ob der Grundrechtseingriff Lur Erreichung des 

angestrebten Zweckes geeignet und erforderlich ist und der mit ihm verbundene 
Eingriff seiner Intensität nach nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache und 

den vom Bürger hinzunehmenden Einbußen steht. Hierbei hat der Staat insbeson

dere das Schutzgebot des An. 2 Abs. I i. V. m. Art. lAbs. 2 GG als Korrektiv zu 
beachten und sich beim Erreichen des gesetzlich bestimmten Zweckes auf das 
erforderliche Minimum zu beschränken"7. 

Bei der Abwägung des öffentlichen und des privaten Interesses zeigt sich, daß die 

Berufung auf das Sozialstaatsprinzip und die daraus abgeleitete Sozialpflichtigkeit 

des Bürgers für sich genommen nicht ausreicht, um den in dem Verlangen aui 

Zustimmung zur Entbindung vom Bankgeheimnis liegenden Eingriff in das Persön
lichkeitsrecht (informationelles Selbstbestimmungsrecht) zu legitimieren. Die gebo
tene EinzelfaJlprüfung, bei der zwischen den in Betracht kommenden Maßnahmen 
und zwischen Anlaß und Auswirkung des angeordneten Eingriffs abzuwägen isr 
und alle persönlichen und tatsächlichen Umstände in die Würdigung einzubeziehen 

sind. macht deutlich, daß wegen der Schwere des Persönlichkeitseingriffs - einem 
Infonnationseingriff ohne Zwang"S - die Entbindung vom Bankgeheimnis nicht 
gefordert werden darf. Der Staat erreicht durch die Aufhebung des Bankgeheimnis
ses Einblick in die grund rechtlich geschützte Geheimsphäre des Betroffenen. Die 
darin liegende erhebliche Belastung dcs Privarbereichs des Betroffenen wird noch 
dadurch verstärkt, daß die Sozialverwaltung zugleich Einblick in die gesamte 

Koncofiihrung und damit in die zur privaten Lebensführung gehörenden persönli
chen Geneimnisse erhält"? Dem Gebot des möglichst geringen Eingriffs wider

spricht es, wenn der Staat die Selbstauskunft des Betroffenen - VOn begründeten, 
durch konkrete Anhaltspunkte belegten Ausnahmefällen abgeschen - nicht als 
ausreichend anerkennt. Auf einen von einem diffusen Mißtrauen gegenüber dem 
sozi:tlhilfebedürftigcn Bürger gestützten Allgemeinverdacht, daß dessen Angaben 
unzutreffend sein könneen, läßt sich ein derart weitreichender und im Vergleich LUr 
Praxis der finanLverwahung bei der Erhebung der Steuerdalen diskriminierender 
Eingriff nicht stützen. 

Auch der Hinweis auf die in § 35 SGB AT enthaltene Garantie des Sozialgeheimnis
ses, die der Verwerrung erhobener Sozialdaten Schranken setzr, rälJmt die sich aus 
dem Übermaßverbot ergebenden Bedenken gegen eine so verstandene Mitwir
kungspflicht nicht ausl)O. Es hieße die in einem obiter dictum liegende Feststellung 

des Bundesverfassungsgerichts, daß der Gesetzgeber z. B. durch § H 5GB AT 
i. V. ffi . §§ 67-86 SGB X in der verf~ssungsrechdieh gebotenen Richtung den Schutz 

"7 EinschlägIg smd die vOm BundesverÜssungsgrnch, en"chledenen Konilik,kon'tdlallonen. In denen 
d1S pm'"" Grh~lmh3hung<mlt'rcssc und <I." Offcndichc (n'ert<$c an emer vollst,ndigrn SlChvcrh.lts
aufklärun g gegeneon.ndu ah,uwagcn Wlf, ,ow," dje F:ille. on denen d .. mformatlonrll. SelbstbestIm· 
mungsrecht In Widerspruch xu ,,",,lichen Ausk unhsVffhngen ge""'<n war: Sche,dungsakun BVcrfGE 
'7, )014, HJ : J~. 10\, 10'; K.rankcnblau BVcrfGE )1, J73, 378 rr.; S07.lalarbcller BVcdGE B. )67. 
j76ff. ; Rcchosb","ung"lcllc H. H). J80; Tonband BVer[GE H •• ) 8, '49f.; Volkszöhlungsllfleil 
BVerlGE 6S . 1. 

118 Vgl. h,"nu U, Mücktnbergor. KJ 19ß4. S. H . 

"9 Verfehlt ISI lerches Feststellung. d,ß die grundrcchlliche I m,msph>rc n,ch, g"ßcn Au.<ku"(lsvcrl.ngen 
soz .. ln"Chtlichcr Natur au 'ge5p,ch "'erdtn könne - VOn 'uße"'en Grenzen abgesehen - . sdb" wenn .1< 
lIefgehend und umf""send ' el~n . weil d ie (nllmsph:irc 'm Verhiihn" zur B.hOrd. "lCh, genau so gesthcn 
..,orden kö nnt w,e Im Verhältn .. zur !'rcS!<. oder zur Außenwelt, a". 0 .• S. lOS. 

J JO lerche .•.• , 0 .• S. J 08 b..linde,. 10 Hllen der Erhebung personlicher O"en ~ufgrund sQz,llrcchtlicher 
Vorschriften ,ei ·eone Berufung ,ur die lnllmsphän: nicht Recht am Platu<. 

1)7 
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1)8 für die Betroffenen vorgesehen habe')', ins Gegenteil verkehren, wenn aus der 
Garantie des Sozialgeheimnisses gemäß § 35 SGB AT eine Kompcrenznorrn für 
jedwede Form der Datenerfassung im Sozialbereich abgeleitet wird . Das Bundesver
fassungsgericht setzr nämlich voraus, daß die dem Sozialgeheimnis unterliegenden 
Angaben in jedem Fall erforderlich sein müssen. 

V SozUllstaatliche Solid4ritiit und Menschenrecht a,,! soziale Betreuung 

Die gegenwärtigen Entwicklungstendenzen des Sozialrechrs m<1Chen offenkundig, 
daß der Staat die ncue Annut durch Sozialabbau mitprodu:t.ierc und die aus dem 
ArbeitSprozeß Ausgegrenzten mit Hilfe einer Ausweitung unbestimmter Zwangs
gewalt zu disziplinieren versucht. Sozialhilfegewährung wird im Stil »polizeistaadi
cher« Aufgabenerfüllung an Wohlverhalten geknüpft und erhält unter der Hand die 
Funktion »den einzelnen Fall unter Kontrolle zu halten~IJl . Staatliche Sozialpolitik 
hat über eine Praxis der Tatbestandsvereinzelung zu einer schärferen Überwachung 
geführt, die hemmungslos in die Intimsphäre des Einzelnen vordringt und die 
Armen in der Wahrnehmung ihrer Rechte blockiert. Die Verstctigung der Krise hat 
nicht einen neuen »Vergesellschafcungsschub« der Verteilung der Grundrisiken der 
Arbeit (Unfall, Krankheit, Verlust des Arbeitsplatzes, Altersversorgung) und eine 
notwendige sozialscaatSadäquatc Fortbildung des Rechts der öffentlichen Fürsorge 
ausgelöst. Im unbedingten Festhalten am Prinzip der Individualisierung verstärkt 
sich unter Bedingungen konstanter Massenarbeitslosigkeit die Grundrechtsentrech
rung der Armen im rechtsstaatlichen Gewande einer zunehmenden Verrechtlichung 
des Sozialreches' JJ. Die starre 06entierung am liberalistischen ModeU individueller 
Verantwortlichkeit für den Eintriu des Sozialfalls - trOlz gesellschaftlich zu verant

wortender Existenzbedrohung des Einzelnen - führt in Verbindung mit der Ver
wendung von Ennessensklauseln und definitorisch schwer eingrenzbaren unbe
stimmten Rechtsbegriffen im Sozialhilferecht dazu, daß die Gewährung von Sozial
hilfeleisrungen für den Einzelnen nicht mehr vorhersehbar und berechenbar ist, so 
daß zentrale Maximen des Rechcsstaatsprinz.ips in Frage gestellt sind. Gegenüber 
der ordoliberalen Ideologie des Selbsrverschuldens und der primären Eigenverant

wortlichkeit des" WirtSchaJtsbürgers" für den Verlust seines Arbeitsplatzes bleibt 
an die systemlogische Unvernunft gesamtgeseUsehafdich verantworteter und dem
zufolge auch z.u vertretender Arbeitsorganisationen zu erinnern, so daß dem 
Einzelnen ein lOAufopferungsanspruch. gegenüber dem Staat zuzuerkennen ist. 
Auch das viel beredete Ende der Ulopie der Arbeirsgesellschaft kann den Grund
skand3J unserer Gesellschaft nicht verdecken, der sich in dem Widerspruch eines 

stetig noch wachsenden ungeheuren gesellschaftlichen Reichtums und krisenbeding
(er Verelendung von Teilen der Bevölkerung manifestiert. Erst die Entwicklung von 

Perspektiven einer vemunftgeleiceren Reorganisation der Arbeit (und des Eigen
rums!) in den fongeschrittenen Industriegesellschaften, die notwendiger denn je 

ist lH, könnte zur Überwindung der in der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft 

angelegten Zerstörung des Solidan.usammenhangs der Menschen führen. Eine 

'3' BVerlGE 65, 1,45. 
IJI BVwGE ~9, 99, lOS Im HinblicJ< ,ur die Bedeutung des § 1{ Ab •. 1 BSHG. 
I) J Zu den mIt der zunehmenden Vcrr«htlichung spc21dl Im S.nlllrcch. verbundenen Problemen vgl. 

H. F. z..chn, VerrcchJlichung Im ßcr~l,h des SOZlalrIXhu, m, F. Kübler, Hrsg., Verc.dltlichung von 
Winschafr, Arbel! und sozIaler Solid."üt, '985, S. " H. 

I H O. Negt, Ubc/ldige Arbeit, enteIgne •• Zell, 198~ . 
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zeitgemäße Neubestimrnung des Versprechens der bürgerlichen Gesellschaft auf 
»Freiheit., Gleichheü und Brüderlichkeit« muß die nach dem St;md der Produkriv

krähe mögliche Aufhebung des herrschenden gewaltfönnigen Zusammenhangs von 
Arbeit und Zwang, und damit von Exislenzängsten, die an das Vorhandensein eines 

Arbeitsplarzes gebunden sind, anstreben : In Art.21 der französischen Verfassung 

von J 79 3 wurde das Bewußtsein einer ges2mtgeseJlschafdichen Verantwonung für 
eine Arbeitsorg2nisacion, die die Existenzweise des Einzelnen sichen, noch als 
Verfassungsgrunds3tz formuliert, wenn davon gesprochen wird, daß "die öffentli
che Unterstützung ... eine heilige Schuld ", ist und daß ~die Gesellschaft . . . ihren 
unglücklichen Mitgliedern den Unterhalt (schuldet), indem sie ihnen entweder 

Arbeit verschafft und denen, die außerstande sind zu arbeiten, die Mietel für ihr 

Dasein sichert <<. Dementsprechend wäre das in Are. 25 der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte der UNO-Generalversammlung v. 10. IZ. 1948 programma

tisch fonnuliene Menschenrecht auf soziale Betreuung - mir dem Anerkenntnis des 
Anspruchs eines jeden Menschen "auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner 
Familie Gesundheit und Wohlbefinden einschließlich Nahrung, Kleidung, Woh
nung, är~tlicher Betreuung und der Leistungen der sozialen Fürsorge gewährlei
stet", und des »Rechts« auf .. Sicherheit im Falle von Arbeirslosigkeit, Krankheit, 
Invalidität, Verwicwung, Alter oder von anderweitigem Verlust seiner Uncerhalts
minel durch unverschuldere Umstände« - sozialrechclich in der Weise eillzulösen, 
daß menschenwürdeverletzende Diskriminierungen ausgeschlossen sind. Immerhin 
ist das BundesverfassungsgerichI in einer früheren Entscheidung schon zu der 
Einsicht gelangt, daß »es auch für den Staat der modernen Induslricgesellschaft 
Sperren vor der verwaltungstechnischen Entpersänlichung« gibt.')1 Der " fürsor

gende" Kapitalismus kann es sich freilich leisten, sich über solche systemfremden 
Postulate hinwegzuse12en. 

IH BVerfGE '7, 1,7· 
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